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Gesetz
zur Änderung des Bayerischen 

Beamtengesetzes 
Vom 29. Tuli 1958

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1

Im Bayerischen Beamtengesetz vom 28. Oktober 
1946 (BayBS III S. 256) werden nach Art. 92 fol
gende Bestimmungen eingefügt:

„Art. 92 a

(1) Die Polizeivollzugsbeamten auf Lebenszeit 
treten mit dem Ende des Monats in den Ruhe
stand, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden. 
Art. 92 Abs. 2 findet mit der Maßgabe Anwen
dung, daß der Eintritt in den Ruhestand höchstens 
bu  zur  Vollendung  des  63. Lebensjahres,  bei 
Angehörigen der Geburtsjahrgänge 1893 bis 1896 
höchstens bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
hinausgeschoben werden darf.

(2' Der Polizeivollzugsbeamte erhält beim Ein
tritt  in den  Ruhestand wegen  Erreichens  der 
Altersgrenze  neben  dem  Ruhegehalt  eine ein
malige Abfindung in  Höhe des Siebeneinhalb
fachen  der  Dienstbezüge  des  letzten  Monats; 
Dienstaufwandsentschädigungen  werden  hierbei 
nicht berücksichtigt. Die Abfindung mindert sich 
um  Jeweils  ein  Sechzigstel  für  jeden  vollen 
Monat, den der Beamte über das 60. Lebensjahr 
hinaus Dienst geleistet hat.

(3) Die Abfindung beträgt höchstens 8000 DM. 
Sie ist beim Eintritt in den Ruhestand in einer 
Summe zu zahlen.
(4) Polizeivollzugsbeamte im Sinne dieses Ge

setzes sind alle Polizeibeamten,  die nicht ent
sprechend einer für den Verwaltungsdienst ab
gelegten Prüfung im Verwaltungsdienst der Poli
zei verwendet werden oder als Lehrer für All
gemeinbildung  und  staatsbürgerliche Erziehung 
tätig sind. Das Staatsministerium des Innern kann 
in: Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen  durch  Rechtsverordnung  bestimmen,

welche Tätigkeiten dem Verwaltungsdienst an
gehören.

Art. 92 b

Für die Beamten des Einsatzdienstes der Be- 
rufsleuei wehr gilt Art. 92 a Abs. 1 bis 3 ent
sprechend.  Das  Staatsministerium  des  Innern 
kann durch Rechtsverordnung bestimmen, welche 
Tätigkeiten nicht zum Einsatzdienst der Berufs
feuerwehr gehören.“

Art. 2

Abweichend von Art. 92 a Abs. 1 Satz 1 des Baye
rischen Beamtengesetzes treten in den Ruhestand:

a) Polizeivollzugsbeamte des Geburtsjahrganges 1893 
mit  dem  Ende  des  Monats,  in  dem  sie  das 
65. Lebensjahr vollenden, spätestens jedoch mit 
Ablauf des 30. September 1958,

b) Polizei vollzugsbeamte der Geburtsjahrgänge
1894 mit Ablauf des 30. September 1958,
1895 mit Ablauf des 31. Dezember 1958,
1896 mit Ablauf de-, 30. Juni 1959,
1897 mit Ablauf des 31. Dezember 1959,
1898 mit Ablauf des 30. Juni 1960,
1899 mit Ablauf des 31. Dezember 1960,
1900 mit Ablauf des 30. Juni 1961 und
1901 mit Ablauf des 31. Dezember 1961.

Art. 3

Polizeivollzugsbeamte  auf Lebenszeit,  die  nach 
dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des 
öffentlichen  Dienstes  Anspruch  auf  Wiedergut
machung haben, treten auf ihren Antrag erst mit 
dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem 
sie das 63. Lebensjahr vollenden.

Art. 4

Für die Beamten des Einsatzdienstes der Berufs
feuerwehr gelten die Art. 2 und 3 entsprechend.

Art. 5

Dieses Gesetz ist dringlich; es tritt am 1. August 
1958 in Kraft.

München, den 29. Juli 1958

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Hanns Seidel
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Gesetz

zur Änderung des Landeswahlgesetzes und 

des Bezirkswahlgesetzes 

Vom 30. Juli 1958

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1
Das  Gesetz  über  Landtagswahl,  Volksbegeh

ren und Volksentscheid  (Landeswahlgesetz)  vom 
11. August 1954 (BayBS I S. 55) in der Fassung des 
Gesetzes zur Änderung des Landswahlgesetzes, des 
Bezirkswahlge-etzes und des Gemeindewahlgesetzes 
vom 15. Juli 1957 (GVB1. S 160) und des Gesetzes 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 14. Juni 
1958 (GVB1. S. 134) wird wie folgt geändert:

1. Art. 4 erhält folgende Fassung:

„Ausübung des Stimmrechts am Ort des Auf
enthalts

Jeder Stimmberechtigte darf sein Stimmrecht 
— vorbehaltlich der Art. 5 Abs. 3 und Art. 6 
Abs 2 — nui am Ort seines gewöhnlichen Auf
enthalts in Bayern ausüben.“

2. Dem Art. 5 werden nachstehende Abs. 2 und 3 
angefügt:

„(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
kann das Stimmrecht nur in dem Stimmbezirk 
ausüben, in dessen Wählerverzeichnis er geführt 
wird.
(3) Wer einen Wahlschein besitzt, kann das 

Stimmrecht in dem Stimmkreis oder Stimm
kreisverband, in derr der Wahlschein ausgestellt 
ist, ausüben

a) durch  Stimmabgabe  in  einem  beliebigen 
Stimmbezirk dieses Stimmkreises oder Stimm
kreisverbandes oder

b) durch Briefwahl, wenn er glaubhaft macht, 
daß ihm die Stimmabgabe in einem belie
bigen oder in einem nach Art. 28 gebildeten 
Stimmbezirk dieses Stimmkreises oder Stimm
kreisverbandes nicht möglich ist.“

3. Art. 10 erhält folgende Fassung:

„Abschluß der Wählerverzeichnisse
Das  Wählerverzeichnis  ist  spätestens  am 

Tage vor der Wahl mittags 12 Uhr, jedoch 
nicht  früher  als  am 3.  Tag vor  der  Wahl 
mittags 12 Uhr, durch die Gemeindebehörde ab
zuschließen.“

3. a) Art. 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die offenkundige Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit einer Eintragung im Wäh
lerverzeichnis ist von der Gemeindebehörde 
bis zum Ablauf der Einspruchsfrist auch ohne 
Einspruch von Amts wegen zu beheben.“

4. a) Art. 12 Abs. 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
„3.  Wenn  er  infolge  Krankheit,  hohen 

Alters, eines körperlichen Gebrechens oder 
sonst seines körperlichen Zustandes wegen 
den Wahlraum nicht odei nur unter nicht zu
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.“ 

b) In Art. 12 Abs. 4 werden die Sätze 2 und 3 
gestrichen.

5. Nach Art. 21 wird folgender Art. 21 a) eingefügt: 

„Briefwahlvorstand
(1) Zur Ermittlung des Ergebnisses der Brief

wahl (Art. 25 a) werden für jeden Stimmkreis 
und jeden Stimmkreisverband ein oder mehrere 
Briefwahlvorstände gebildet.
(2) Im Landkreis ernennt das Landratsamt, in 

der kreisfreien Gemeinde die Gemeindebehörde 
für jeden Briefwahlvorstand den Wahlvorsteher 
und seinen Stellvertreter aus dem Kreis der 
Stimmberechtigten. Dabei sind die politischen

Parteien und sonstigen Wählergruppen entspre
chend zu berücksichtigen. In gleicher Weise wer
den für jeden Briefwahlvorstand ein Stimm
berechtigter  als  Schriftführer  und  3  bis  6 
Stimmberechtigte als Beisitzer berufen.

(3; Für Stimmkreisverbände, die das Gebiet 
mehrerer Kreisverwaltungsbehörden umfassen, 
bestimmt das Staatsministerium des Innern, bei 
welcher Kreisverwaltungsbehörde die Briefwahl
vorstände gebildet werden.“

6. Art 23 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen.

7. Art. 25 erhält folgende Fassung:

„Stimmabgabe
(1) Die Stimmabgabe wird in Person durch 

nichtunterschrieben;  Stimmzettel  ausgeübt, 
weiche die Abstimmenden dem Wahlvorsteher 
eigenhändig zu übergeben haben. Stimmberech
tigte, die des Schreibens unkundig oder durch 
ein körperliches Gebrechen behindert sind, ihren 
Stimmzettel zu behandeln, dürfen sich der Mit
hilfe einer von ihnen zu bestimmenden Ver
trauensperson bedienen.

(2) Das Staatsministerium des Innern kann 
zulassen, daß anstelle von Stimmzetteln amt
lich  zugelassene  Stimmzählgeräte  verwendet 
werden.“

8. Nach Art. 25 wird folgender Art. 25 a eingefügt: 

„Briefwahl
(1) Bei der Briefwahl hat der Wähler der 

Kreisverwaltungsbehörde des Stimmkreises, in
' deren Bezirk der Wahlschein ausgestellt wor
den ist, in Stimmkreisverbänden der für die 
Bildung des Briefwahlvorstandes zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde  (Art. 21 a)  im  ver
schlossenen Wahlbriefumschlag
a) seinen Wahlschein
b) in  einem  besonderen  verschlossenen  Um
schlag (Wahlumschlag) seine Stimmzettel

so rechtzeitig zu übersenden, daß der Wahl
brief spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.
(2)  Auf  dem Wahlschein  hat  der  Wähler 

eidesstattlich zu versichern, daß er die Stimm
zettel persönlich gekennzeichnet hat. Wer durch 
ein körperliches Gebrechen an der persönlichen 
Kennzeichnung  gehindert  ist,  kann  sich  der 
Hilfe einer Vertrauensperson bedienen."

9. In Art. 26 werden die Worte „auf dem amtlichen 
Stimmzettel“ gestrichen.

10. Art. 29 erhält folgende Fassung:

„Kosten der Abstimmung
(1) Der Freistaat Bayern erstattet den Ge

meinden die durch die Wahl veranlaßten not
wendigen Ausgaben durch einen festen, nach 
Gemeindegrößen abgestuften Betrag je Wahl
berechtigten.

(2) Der Betrag wird durch Rechtsverordnung 
der Staatsregierung festgesetzt. Bei der Fest
setzung bleiben laufende persönliche und säch
liche Kosten sowie Kosten für die Bereitstel
lung von Räumen und Einrichtungen der Ge
meinden unberücksichtigt.
(3) Die Stimmzettel, die Wahlscheinvordrucke, 

die Wahlbriefumschläge und die zugehörigen 
Wahlumschläge werden amtlich hergestellt.“

11. a) In Art. 37 werden die Absätze 2 und 3 ge
strichen.

b) Art. 37 Abs. 4 wird Abs. 2 und erhält fol
gende Fassung:
„(2) Nicht wählbar ist,

1. wer nach Art. 2 vom Wahlrecht ausgeschlos

sen ist,
2. wer durch ein deutsches Gericht
a) zu Zuchthaus oder wegen vorsätzlich be
gangener Tat zu  Gefängnis von  einem 
Jahr  oder  längerer Dauer  rechtskräftig 
verurteilt worden ist, es sei denn, daß die 
Strafe getilgt ist,
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b) durch Richterspruch die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter rechtskräftig verloren hat.“

12. Art. 38 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Wahlvorschläge sind für die Wahl

kreise  aufzustellen  (Wahlkreisvorschläge)  und 
spätestens  am siebenundzwanzigsten Tag vor 
dem Wahltag, 18 Uhr — bei einer Wahl nach 
Auflösung  oder  Abberufung  des  Landtags 
(Art. 18 der Verfassung) spätestens am zwan
zigsten Tag vor dem Wahltag, 18 Uhr — dem 
Wahlkreisleiter einzureichen.“

13. Nach Art. 40 wird folgender Art. 40 a eingefügt: 

„Zurücknahme der Wahlvorschläge
Ein Wahlkreisvorschlag kann durch gemein

same  schriftliche  Erklärung  des  Vertrauens
mannes und seines Stellvertreters oder durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unter
zeichnenden zurückgenommen werden, solange 
nicht über seine Zulassung entschieden ist.“

14. Art. 41 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Mängel der Wahlkreisvorschläge müssen 

spätestens am dreiundzwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag, 18 Uhr — bei einer Wahl nach Auf
lösung oder Abberufung des Landtags (Art. 18 
der Verfassung) spätestens am dreizehnten Tag 
vor dem Wahltag,  18 Uhr — behoben sein; 
sonst  ist  der Wahlkreisvorschlag,  soweit ein 
Mangel besteht, ungültig.“

15. a) Art. 42 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1)  Die Wahlkreisausschüsse entscheiden 
am zweiundzwanzigsten Tag vor dem Wahl
tag — bei einer Wahl nach Auflösung oder 
Abberufung des Landtags (Art. 18 der Ver
fassung) am zwölften Tag vor dem Wahltag 
— über die Zulassung und Gültigkeit der 
Wahl Vorschläge. “

b) Art. 42 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
„Die Beschwerden  müssen  vom Beschwer
deausschuß spätestens am neunzehnten Tag 
vor dem Wahltag — bei einer Wahl nach 
Auflösung oder  Abberufung  des  Landtags 
(Art. 18 der Verfassung) spätestens am neun
ten Tag vor dem Wahltag — verbeschieden 
werden.“

16. a) Art. 44 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Wahlkreisleiter haben die zuge
lassenen Wahlkreis Vorschläge spätestens am 
fünfzehnten Tag vor dem Wahltag — bei 
einer Wahl nach Auflösung oder Abberufung 
des Landtags (Art. 18 der Verfassung) die 
von  ihrem Wahlausschuß  als  gültig aner
kannten  Wahlkreisvorschläge  am  zwölften 
Tag vor dem Wahltag — öffentlich bekannt
zugeben.“

b) Art. 44 Abs. 2 wird gestrichen. Der bisherige 
Abs. 3 wird Abs. 2.

17. Dem Art. 46 wird nachstehender Abs. 2 angefügt:
„(2) Der für die Briefwahl eingesetzte Wahl

vorstand trifft die gleichen Feststellungen für 
die durch Briefwahl abgegebenen Stimmen.“

18. Dem Art. 47 werden nachstehende Abs. 3 und 4 
angefügt:
„(3) Bei der Briefwahl sind außerdem Stimm

zettel ungültig, die nicht in einem amtlichen 
Umschlag abgegeben worden sind. Ist der Um
schlag leer, so gelten beide Stimmen als ungültig.
(4) Bei der Briefwahl ist die Stimmabgabe 

ungültig,
1. wenn der Wahlbrief  nicht rechtzeitig ein
gegangen ist (Art. 25 a Abs. 3),

2. wenn dem Wahlumschlag kein oder kein mit 
der vorgeschriebenen eidesstattlichen Versi
cherung versehener Wahlschein beigefügt ist.“

19. Art. 94 erhält folgende Fassung:
„Amtshandlungen zum Vollzug dieses Gesetzes 

sind gebührenfrei.“

§ 2
Das Gesetz über die Wahl der Bezirkstage (Be

zirkswahlgesetz) vom  11. August 1954 (BayBS I
S. 540) wird wie folgt geändert:

1. An die Stelle des Art. 1 Abs. 2 treten die nach
folgenden Absätze 2 bis 4:

„(2) Die Bezirkswahlen werden gleichzeitig mit 
den Landtagswahlen  durchgeführt.  Die  Wahl
dauer der Bezirkstage beginnt mit ihrem ersten 
Zusammentritt; im gleichen Zeitpunkt endet die 
Wahldauer der bisherigen Bezirkstage.

(3) Bei einer vorzeitigen Beendigung der Wahl
dauer des Landtags (Art. 18 Abs. 1 bis 3 der Ver
fassung) bleibt die Wahldauer der Bezirkstage 
unberührt. In diesem Fall finden die folgenden 
Wahlen am vorletzten Sonntag des Monats No
vember in dem auf die vorangegangene Wahl 
folgenden vierten Jahre statt.

(4) Wird der Bezirkstag aufgelöst (Art. 96 Abs. 2 
BezO), so wird für den Rest der Wahlzeit der 
Bezirkstag innerhalb von drei Monaten neu ge
wählt;  den  Wahltermin bestimmt das Staats
ministerium des Innern. Wenn die Tätigkeit des 
Bezirkstags erst sechs Monate vor Ablauf der 
Wahlzeit oder später endet, wird der Bezirkstag 
für den Rest der Wahlzeit nicht mehr neu ge
wählt. Bis zum Zusammentritt des neu gewähl
ten Bezirkstags führt der Regierungspräsident 
die Geschäfte.“

2. Art 4 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3 Art. 16 bis 28, Art. 29 Abs. 2, Art. 30 bis 33 
(Bestimmungen über die Vorbereitung und Durch
führung der Wahl) mit der Maßgabe, daß die 
für die Landtagswahl eingesetzten Wahlorgane 
(Wahlkreisausschuß,  Wahlkreisleiter,  Wahlvor
steher,  Wahlvorstand, Briefwahlvorstand)  auch 
für die Bezirkswahlen tätig werden, solange diese 
gleichzeitig mit der Landtagswahl durchgeführt 
werden.“

3. In Art. 4 Nr. 4 werden die Worte „im Falle des 
Art. 39 Abs. 4“ durch die Worte „im Falle des 
Art. 39 Abs. 5“ ersetzt.

4. Art. 7 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kosten für die Bereitstellung des Ab
stimmungsraumes und der für die Abstimmung 
sonst nötigen Gegenstände tragen die Gemeinden. 
Alle übrigen Kosten, insbesondere die Kosten für 
die Stimmzettel, trägt der Bezirk.

(2) Werden Landtag und Bezirkstag gleichzeitig 
gewählt, so tragen der Freistaat Bayern und der 
Bezirk die Kosten der Briefwahl je zur Hälfte.

(3) Amtshandlungen zum Vollzug dieses Ge
setzes sind gebührenfrei.“

§ 3

Die Staatsregierung wird ermächtigt,
1. das Landeswahlgesetz in der Fassung des Ge
setzes  zur  Änderung  des  Landeswahlgesetzes, 
des Bezirkswahlgesetzes und des Gemeindewahl
gesetzes vom 15. Juli 1957 (GVB1. S. 160), des 
Gesetzes zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
vom 14. Juni 1958 (GVB1. S. 134) und des § 1 
dieses Änderungsgesetzes unter Berücksichtigung 
der sich hieraus ergebenden Änderung der Num
mern einzelner Artikel und mit neuem Datum,

2. das  Bezirkswahlgesetz  unter  Berücksichtigung 
der geänderten Fassung des Landeswahlgesetzes

neu bekannt zu machen.

§ 4

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. August
1958 in Kraft.

München, den 30. Juli 1958

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Hanns Seidel
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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 
des Bayerischen Staates für das Rechnungs

jahr 1958 (Haushaltsgesetz 1958)

Vom 31. Juli 1958

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des - 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1

Der diesem Gesetz als Erste Anlage beigefügte 
Haushaltsplan  des Bayerischen Staates  für  das 
Rechnungsjahr 1958 wird festgestellt:

I. im Ordentlichen Teil

DM  DM
in Einnahme auf.......................................... 3 550 915 900
und zwar 

an fortdauernden
Einnahmen auf  ... 3 524 814 200 

an einmaligen
Einnahmen auf  ...  26 101 700

in Ausgabe auf ......................................... 3 550 915 900
und zwar 

an fortdauernden
Ausgaben auf .... 3 208 403 200 

an einmaligen
Ausgaben auf ....  342 512 700

II. im Außerordentlichen Teil

in Einnahme und Ausgabe auf .... 418 166 000

insgesamt in Einnahme u. Ausgabe auf 3 969 081 900

Art. 2

(1) Das Staatsministerium der Finanzen wird ge
mäß § 8 a der Reichshaushaltsordnung (RHO) er
mächtigt, die im Haushaltsplan 1958 im Ordent
lichen Teil bei Einnahme Kap. 13 06 Tit. 91 und 
im  Außerordentlichen  Teil bei Einnahme  Kap. 
A 13 06 Tit. 91 vorgesehenen Anlehen in Höhe von 
netto 419 109 000 DM sowie die in Art. 2 Abs. 1 des 
Haushaltsgesetzes 1957 vom 15. Juli 1957 (GVB1. 
S. 117) in der Fassung des Nachtragshaushaltsge
setzes vom 21. Dezember 1957 (GVB1. S. 319) und 
in den vorausgegangenen Rechnungsjahren geneh
migten Anlehen zu beschaffen, soweit sie bis zum 
Ende des Rechnungsjahres 1957 nicht voll aufge
kommen sind und zur Deckung der im Außer
ordentlichen Haushaltsplan 1957 aufgeführten Aus
gaben  oder  der in  das Rechnungsjahr 1958 zu 
übertragenden Ausgabereste dienen. Der Erlös aus 
der Ausgabe von Steuergutscheinen nach dem Ge
setz über Steuergutscheine in der Fassung vom 
25. Mai 1955 (BayBS III S. 541) ist in diesen Be
trägen nicht inbegriffen.

(2) Die Ermächtigung zur Aufnahme von An
lehen erhöht oder vermindert sich insoweit, als 
Anlehensmittel
des Bundes,
des Lastenausgleichsfonds, 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung, 

der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 
von Landesversicherungsanstalten oder 
von sonstigen Instituten
die im Außerordentlichen Haushaltsteil bei Ein
nahme Kap. A 13 06 Tit. 91 veranschlagten Anlehen 
für den Wohnungsbau,
zur verstärkten Förderung der Eingliederung von 
Vertriebenen und Sowjetzonenflüchtlingen nach 
dem BVFG,
zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der wertschaf
fenden Arbeitslosenhilfe (WAH),

zur Absiedlung von ehern. Wehrmachtsland, 
für sonstige durchlaufende Anlehensmittel 

überschreiten oder hinter ihnen Zurückbleiben.

(3) Die Ermächtigung zur Aufnahme von An
lehen erhöht sich ferner

a. bis zu einem Höchstbetrag von 10 000 000 DM 
um die Darlehensbeträge, die über den im Or
dentlichen Haushalt bei Einnahme Kap. 13 06 
Tit.  91  bereits  veranschlagten  Betrag  von 
14 925 000 DM und im Außerordentlichen Haus
halt bei Einnahme Kap. A 13 06 Tit. 91 Nr. 4 
bereits veranschlagten Betrag von 1 000 000 DM 
hinaus der Freistaat Bayern für förderungswür
dige, besonders vordringliche staatliche Maß
nahmen erhält sowie

b. um etwa  aufkommende Anlehensbeträge,  die 
wegen längerer Laufzeiten oder sonst günstigerer 
Bedingungen zur Umschuldung bereits bestehen
der Staatsanlehen oder zur Kursstützung auf
zunehmender Staatsanlehen verwendet werden.

(4) Die veranschlagten Ausgaben, deren Deckung 
aus Anlehensmitteln im Haushaltsplan vorgesehen 
ist, dürfen — solange die Mittel im Kreditwege 
noch nicht beschafft sind — vorläufig aus bereiten 
Mitteln des Staates oder aus Kassenkrediten be
stritten werden. § 26 Abs. 5 RHO gilt sinngemäß.

(5) Der Betrag, der zur Verstärkung der Be
triebsmittel der Staatshauptkasse im Wege  des 
Kredits flüssig gemacht werden darf (Kassenkre
dite), wird gemäß § 8 a Abs. 2 RHO auf 300 Mil
lionen DM festgesetzt.

Art. 3

Das vorläufige  Kreditermächtigungsgesetz 1958 
vom 22. Mai 1958 (GVB1. S. 73) tritt mit der Be
kanntmachung dieses Gesetzes außer Kraft.

Art. 4

(1) Die Staatsregierung kann zur Aufrechterhal
tung des Haushaltsgleichgewichts im Benehmen mit 
dem Haushaltsausschuß des Landtags zur Abwick
lung eines im Laufe des Rechnungsjahres 1958 auf
tretenden oder zu  erwartenden Fehlbetrags die 
Ausgabemittel im erforderlichen Umfang kürzen 
oder vorläufig sperren. Die Kürzung darf sich nicht 
auf Ausgaben erstrecken, die im Hinblick auf die 
Verfassung und zur Erfüllung gesetzlicher Ver
pflichtung notwendig sind oder auf klagbaren Ver
pflichtungen des Staates beruhen. Sie  darf  sich 
ferner nicht auf Ausgaben erstrecken, die aus Bei
trägen des Bundes, anderer Länder, von Körper
schaften oder sonstigen Dritten gedeckt sind.

(2) Uber die einmaligen und außerordentlichen 
Ausgabemittel darf nur mit vorheriger Zustim
mung des Staatsministeriums der Finanzen ver
fügt werden.

(3) Über einmalige und außerordentliche Aus
gabemittel, die im Haushaltsplan wegen fehlender 
Unterlagen als „gesperrt“ bezeichnet sind, darf erst 
verfügt werden, wenn der Haushaltsausschuß des 
Landtags nach Antrag des Staatsministeriums der 
Finanzen das Vorliegen der Voraussetzungen der 
§§ 13 und 14 RHO bzw. des § 14 der 2. Durchfüh
rungsverordnung zum Gesetz über die Haushalts
führung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
der Länder (2. DVHL) anerkannt hat.

(4) Über sonstige als „gesperrt“ bezeichnete Aus
gabemittel darf erst nach vorheriger Zustimmung 
des Staatsministeriums der Finanzen verfügt wer
den.

(5) Bei der Übertragung von Aufgaben aus dem 
Geschäftsbereich einer Dienststelle in den einer 
anderen  Dienststelle  oder bei  organisatorischen 
Änderungen der Verwaltungen kann das Staats
ministerium  der  Finanzen  die  entsprechenden
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Planstellen und Haushaltsmittel auf die überneh
mende Dienststelle übertragen. § 36 a RHO bleibt 
unberührt.

(6) Der in § 30 a RHO festgesetzte Betrag von 
30 000 DM wird auf 50 000 DM erhöht.

(7) Die Zuschüsse gemäß Art. 7 Abs. 1 und 2 des 
Finanzausgleichsgesetzes in der Neufassung vom 
3 5. Juli 1957 (GVB1. S. 156) wefden von 2,50 DM 
auf 3 DM je Einwohner erhöht. Die Zuschüsse ge
mäß Art. 7 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes in 
der Neufassung vom 15. Juli 1957 (GVB1. S. 156) 
werden von 0,50 DM auf 0,75 DM je Einwohner 
erhöht.

(8) Die Polizeikostenzuschüsse nach Art. 12 FAG 
werden für Gemeinden mit mehr als 75 000 Ein
wohnern von 4250 DM auf 4700 DM, mit 20 000 bis 
75 000 Einwohnern von 4050 DM auf 4400 DM, mit 
weniger als 20 000 Einwohnern von 3750 DM auf 
4100 DM festgesetzt.

Art. 5

(1) Die im Haushaltsplan 1958 neu ausgebrachten 
Stellen für Beamte, Beamtenanwärter und Ange
stellte dürfen nicht vor dem 1. Januar 1959 besetzt 
werden. Entsprechendes gilt für Beförderungen und 
Höhergruppierungen auf Stellen, die im Haushalts
plan 1958 gehoben wurden. Im übrigen dürfen freie 
und freiwerdende Stellen für Beamte und Ange
stellte erst nach Ablauf von 3 Monaten vom Tage' 
des Freiwerdens an besetzt werden.

(2)  Außerdem darf in jedem Geschäftsbereich 
jede dritte freiwerdende Stelle für Beamte, Beam
tenanwärter und Angestellte nicht besetzt werden. 
Bei der Feststellung der hiernach nicht zu beset
zenden Stellen werden die Stellen des höheren, des 
gehobenen, des mittleren und des einfachen Dien
stes in jedem Geschäftsbereich für sich gerechnet.

(3) Für bestimmte Gruppen von Beamten, Beam
tenanwärtern und Angestellten und in besonders 
begründeten  Einzelfällen  kann  das  zuständige 
Staatsministerium  im  Einvernehmen  mit  dem 
Staatsministerium der Finanzen Ausnahmen von 
den Bestimmungen in Abs. 1 und 2 zulassen, wenn 
die für den Einzelplan bewilligten Mittel für Per
sonalausgaben der Tit. 100 bis 105 nicht überschrit
ten werden.

(4) Die Stellenpläne dürfen in jedem Einzelplan 
nur im Rahmen der für die Personalausgaben der 
Tit. 100 bis 105 für den Einzelplan insgesamt be
willigten Haushaltsmittel und nach der in Nr. 5 
der Durchführungsbestimmungen  (2. Anlage)  ge
troffenen Regelung bewirtschaftet werden.

Art. 6

Die Verwendung der bei Kap. 03 62 Tit. 760 ver
anschlagten Mittel zur Veranstaltung von Wettbe
werben zur Erlangung von Unterlagen für die Er
stellung staatlicher Hochbauten ist, soweit sie bei 
den Bauabteilungen der Regierungen anfallen, bei 
Kap. 03 73 Tit. 760, soweit sie bei den Landbau
ämtern  und Universitätsbauämtern  anfallen, bei 
Kap. 03 74 Tit. 760 nachzuweisen. Soweit die Mittel 
für Maßnahmen verwendet werden, die bei den Ti
teln 730 bis 829 des Ordentlichen Haushalts bereits 
vorgetragen sind, ist der Aufwand bei diesen Ti
teln nachzuweisen.

Art. 7

(1)  Die in das Rechnungsjahr 1958 aus Titeln des 
Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1957 zu über
tragenden  Ausgabereste  und  Haushaltsvorgriffe 
können mit Zustimmung des Staatsministeriums 
der Finanzen auf Sammeltitel oder auf die inq 
Rechnungsjahr 1958 für gleiche Zwecke, jedoch un
ter anderer Titelnummer vorgesehenen Einzeltitel 
übertragen werden. Soweit es sich um Sammeltitel 
handelt, die im Rechnungsjahr 1958 auf Einzeltitel 
aufgeteilt werden, kann die Übertragung mit Zu
stimmung des Staatsministeriums der Finanzen auf

diese Einzeltitel erfolgen. Das gleiche gilt für die 
aus dem Rechnungsjahr 1958 auf das Rechnungs
jahr 1959  zu  übertragenden  Ausgabereste.  Das 
Staatsministerium der Finanzen kann ferner in be
sonders begründeten Einzelfällen bestimmen, daß 
§ 30 Abs. 3 Satz 1 RHO keine Anwendung findet 
oder daß für Ausgabeansätze, die nicht als über
tragbar bezeichnet sind, die Übertragbarkeit zuge
lassen wird, soweit Leistungen aus diesen Aus
gabeansätzen  für  bereits  bewilligte  Maßnahmen 
noch im folgenden Rechnungsjahr erforderlich sind.

(2) Das Staatsministerium der Finanzen kann ab
weichend von § 73 Abs. 2 RHO unverbrauchte Mit
tel aus übertragbaren Willigungen des Haushalts 
für das Rechnungsjahr 1958 (Ausgabereste) in Ab
gang stellen, soweit dies zur Vermeidung oder Ver
minderung  eines  Fehlbetrags  im  Rechnungsjahr 
1958 oder eines Fehlbetrags aus früheren Rech
nungsjahren erforderlich ist. Insoweit hierdurch die 
Übertragbarkeit außer Wirksamkeit gesetzt wird, 
gelten die hiervon betroffenen Ausgabewilligungen 
als abgeschlossen.

(3) Abs. 2 gilt nicht für übertragbare Ausgabe
willigungen, soweit bei diesen Ansätzen zweckge
bundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch 
nicht zugeführt wurden.

(4) Übertragbare Ausgabemittel sind, soweit sie 
in Nr. 4 der Durchführungsbestimmungen (Zweite 
Anlage) aufgeführt sind, mit änderen Ausgabemit
teln nach näherer Maßgabe der jeweiligen Haus
haltsvermerke deckungsfähig (§ 31 Satz 2 RHO).

Art. 8

Das Staatsministerium der Finanzen kann Ver
mögenswerte, die der Freistaat Bayern kraft eines 
ihm übertragenen Rückerstattungsanspruchs erwor
ben hat, unter dem vollen Wert veräußern oder 
sich den Anspruch unter dem vollen Wert abgelten 
lassen, wenn und soweit die Bezahlung des vollen 
Wertes für den Pflichtigen unter Berücksichtigung 
der näheren Umstände seines Erwerbs und seiner 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage eine besondere 
Härte wäre.

Art. 9

Für die Durchführung des Staatshaushaltsplans 
und für die Aufstellung der Staatshaushaltsrech
nung gelten neben den allgemeinen Vorschriften 
die Bestimmungen der Zweiten Anlage dieses Ge
setzes.

Art. 10

Die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen 
Anordnungen erläßt das Staatsministerium der Fi
nanzen.  Die  gesetzlichen  Befugnisse  des  Bayer. 
Obersten Rechnungshofs werden dadurch nicht be
rührt.

Art. 11

Rückwirkend werden genehmigt:

a. die Gewährung eines Darlehens von 975 000 DM 
an die Stadt Augsburg zur Errichtung einer 
Rohlymphegewinnungsanlage,

b. die Aufnahme eines Darlehens von insgesamt 
132 712,12 DM bei der Stadt Würzburg zum Aus
bau von Räumen in der Festung Marienberg 
zur mietweisen Unterbringung des städt. Main
fränkischen Museums.

Art. 12

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. April 
1958 in Kraft.

München, den 31. Juli 1958

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Hanns Seidel
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Staatshaushalt 1958 I. Xeil. Ordentlicher

Ein

zel

plan

Betrag für 1958 ■ Betrag für 195 7

Vortrag Einnahmen Ausgaben
Uberschuß 

Zuschuß  —
Einnahmen Ausgaben

Uberschuß -|- 

Zuschuß  —

DM DM DM DM DM DM

01 Landtag und Senat  . 43 500 8 289 800 8 246 300 36 700 5 600 600 _ 5 563 900

02 Ministerpräsident und 
Staatskanzlei .  .  . 305 800 2 827 400 — 2 521 600 276 100 2 772 800 — 2 496 700

03 Staatsministerium des 
Innern .............................. 67 803 000 664 808 700 — 597 005 700 62 650 300 609 511 100 — 546 860 800

04 Staatsministerium der 
Justiz .  . . . . 66 228 600 145 473 600 — 79 245 000 62 623 800 135 327 900 — 72 704 100

05 Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 79 696 500 709 420 600 — 629 724 100 69 211700 618 170 000 — 548 958 300

06 Staatsministerium der 
Finanzen 119 972 900 459 592 600 — 339 619 700 103 153 600 355 678 200 — 252 524 600

07 Staatsministerium  für
Wirtschaft u. Verkehr 22 914 800 46 854 400 — 23 939 600 21279 100 42 284 700 — 21 005 600

08 Staatsministerium  für
Ernährung,  Landwirt
schaft  und  Forsten 
— Ernährung u. Land
wirtschaft — .... 98 804 200 211325 200 112 521 000 76 769 500 174 216 500 97 447 000

09 Staatsministerium  für
Ernährung,  Landwirt
schaft  und  Forsten 
—  Staatsforstverwa!- 
tung —  . . . 232 194 800 161 900 000 70 294 800 243 580 200 150 715 800 92 864 400

10 Staatsministerium für Ar
beit u. soziale Fürsorge 26 814 700 112 073 100 — 85 258 400 28 424 900 115 512 700 — 87 087 800

11 Oberster Rechnungshof 1300 4 136 100 — 4 134 800 1300 3 955 200 — 3 953 900

13 Allgemeine Finanzver
waltung .............................. 2 836 135 800 1 024 214 400 -f 1 811 921 400 2 494 693 500 999 561 100 -f 1 495 132 400

Summe 3 550 915 900 3 550 915 900 3 162 700 700 3 213 306 600 50 605 900
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Staatshaushalt
Gesamtplan

Erste Anlage zum Haushaltsgesetz

Gegenübei 1957

Einnahmen Ausgaben Überschuh Zuschuh

mehr weniger mehr weniger mehr weniger mehr . weniger

DM DM DM DM DM DM DM DM

6 800 — 2 689 200 — — — 2 682 400 —

29 700 — 54 600 — - — 24 900 —

5 152 700 — 55 297 600 — — — 50 144 900 —

3 604 800 — 10 145 700 — — — 6 540 900 —

10 484 800 — 91 250 600 — — — 80 765 800 —

16 819 300 — 103 914 400 — — — 87 095 100 —

1 635 700 — 4 569 700 — — - 2 934 000 —

22 034 700 — 07 108 700 — — — 15 074 000 —

— 11 385 400 11 184 200 — — 22 569 600 — —

— 1610 200 — 3 439 600 — — — 1 829 400

— — 180 900 — — — 180 900 —

341 442 300 — 24 653 300 — 316 789 000 — — —

401210 800 12 995'600 341 048 900 3 439 600 316 789 000 22 569 600 245 442 900 1 829 400

388 215 200 337 609 300 294 219 400 243 613 500

•

50 605 900
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Gesamtplan
Erste Anlage zum Haushaltsgesetz

II. Teil. Außerordentlicher Staatshaushalt

Betrag für Gegenüber 1957

1958 1957 mehr weniger

DM DM DM DM

Einnahm en  . .......................... 418 166 000 307 857 900 110 308 100 —

Ausgaben  ................................ 418 166 000 307 857 900 110 308 100 —

Durchführungsbestimmungen
zum

Haushaltsgesetz für das Rechnungsjahr 1958

1.  Innerhalb  der  einzelnen  H aushaltskapitel  sind 

die veranschlagten  A usgabem ittel  folgender Titel 

gegenseitig  deckungsfähig:

a.  Titel 201  (U nterhaltung,  Ersatz  und  Ergän

zung der G eräte und A usstattungs

gegenstände in  den D iensträum en) 

U nterteil  a  (U nterhaltung)

U nterteil b  (Ersatz)  und 

U nterteil  c  (Ergänzung)

b.  Titel 207  (U nterhaltung,  Ersatz  und  Ergän

zung der G eräte und A usstattungs

gegenstände in D ienst- und W erk

wohnungen)

U nterteil  a  (U nterhaltung)

U nterteil b  (Ersatz)  und 

U nterteil  c  (Ergänzung)

c.  Titel 215  (Reisekostenvergütungen)

U nterteil  a  (Inlandsreisen)  und 

U nterteil b  (Auslandsreisen).

Im   übrigen  ergibt  sich  die  Deckungsfähigkeit 

von  A usgabem itteln  aus  den  im  H aushaltsplan 

enthaltenen  Verm erken.

2.  Innerhalb  der  einzelnen  H aushaltskapitel  kön

nen im Bedarfsfall zeitweilig offenstehende Stel

len  wie  folgt  besetzt  w erden:

a.  Stellen  für  planm äßige  Beam te  (Tit.  101)

durch  außerplanm äßige  und  abgeord- 

nete  Beam te  (Tit.  i03) 

durch  nichtbeam tete  K räfte  (Tit.  104) 

und durch B eam tenanw ärter (Tit.  105);

b. Stellen  für  außerplanm äßige  Beam te  (Tit. 103)
durch  B eam tenanw ärter  (Tit.  105);

Zweite Anlage des Haushaltsgesetz

c.  Stellen  für  außer-(über-)tarifliche  und  tarif

liche  A ngestellte  (Tit.  104  U nterteil  a 

Nr.  1 a  und  b)  durch  Angestellte  für 

sonstige  Hilfeleistungen  (Tit.  104  Un

terteil  a  Nr.  1 c)  und  durch  A rbeiter 

(Tit.  104 U nterteil b)

Diese Stellen  dürfen  nur  innerhalb der  G ruppen 

des  höheren,  des  gehobenen,  des  m ittleren  und 

des einfachen Dienstes m it Bediensteten aus Stel

len  gleicher  A rt  oder  niedrigerer  Besoldungs

oder  V ergütungsgruppen  besetzt werden.

Dies  gilt  nicht  für  offenstehende  Stellen,  die 

auf G rund des Art. 5 Abs. 1  und 2 des H aushalts

gesetzes  in  Anspruch  genom m en  werden.

Stellen  der  Eingangsgruppe  in  der  Laufbahn 

des  höheren  Dienstes  dürfen  m it  Beam ten  des 

gehobenen  Dienstes  besetzt  w erden,  w enn  diese 

die für die Stelle vorgesehene Tätigkeit ausüben 

und  zur  Beförderung  in  die  Eingangsgruppe  des 

höheren  Dienstes  vorgesehen  sind.

3.  Einsparungen  bei  den A usgabem itteln der Tit. 106 

(U nterstützungen  für  die  Beam ten,  Angestellten 

und  A rbeiter)  dürfen  für  M ehrausgaben  der 

Tit.  107  und  155  (Beihilfen  auf  G rund  der  Bei- 

hilfengrundsätze)  verw endet  werden.  Innerhalb 

der  einzelnen  H aushaltskapitel  dürfen  im  Be

darfsfälle  Einsparungen  bei  den  A usgabem itteln 

der  Titel  108  (Beschäftigungsvergütungen,  Tren

nungsentschädigungen  usw.)  für  M ehrausgaben 

der Tit. 217 (U m zugskostenvergütungen und U m 

zugskostenbeihilfen)  verw endet  werden.

Einsparungen  bei  den  A usgabem itteln  der 

Tit.  205  (kleinere  Neu-,  U m -  und  Erw eiterungs

bauten)  aus  M aßnahm en  unter  10 000  D M  Ge

sam tkosten  dürfen  innerhalb  der  einzelnen 

H aushaltskapitel  für  M ehrausgaben  der  Tit.  204 

(U nterhaltung  der  Gebäude)  verw endet  werden.

4.  Gem äß  Art.  7  Abs. 4  des  H aushaltsgesetzes  sind 

folgende  übertragbar̂   A usgabem ittel  nach 

näherer  M aßgabe  der  jew eiligen  H aushaltsver

m erke  deckungsfähig:
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Epl. Kapitel Deckungsfähigkeit

Für den 
Gesamt
haushalt

Für den 
Gesamt
haushalt

03 61 A 
03 61 A 
03 61 A 
03 73 
03 73 
03 73 
03 73 
03 73 
03 73 
03 74 
03 74 
03 73 

03 77

08 02 A 
08 02 A

08 02 B 

08 02 B

08 02 B 

10 02  ' 

10 14 A 

10 14 A

13 03 
13 03

13 03

A 03 A 03 62 760

A 07 
A 08

A 07 02 
A 08 02

978 und 988 
971 a und b

A 08 02 981 c

A 13 A 13 03 971

A 13 06 997 und 998

Ordentlicher Haushalt
Gegenseitig  deckungsfähig 
sind innerhalb jedes Titels 
alle Unterteile, die ledig
lich der Aufgliederung der 
Zweckbestimmung dienen, 
soweit  dies  durch  Haus
haltsvermerk  zugelassen 
ist.

722  deckungsf. mit  03 76 Tit. 722
723  deckungsf. mit  03 76 Tit. 723
975  deckungsf. mit  03 77 Tit. 975
310  deckungsf. mit  03 62 Tit. 310
722  deckungsf. mit  03 76 Tit. 722
723  deckungsf. mit  03 76 Tit. 723
724  deckungsf. mit  03 76 Tit. 724
760  deckungsf. mit  03 62 Tit. 760
975  deckungsf. mit  03 77 Tit. 975
310  deckungsf. mit  03 62 Tit. 310
760  deckungsf. mit  03 62 Tit. 760
722  deckungsf. mit  03 76 Tit. 722

970,971,972,  Die  Willigungen  können 
973, 974  aus 13 02 Tit. 970 verstärkt

werden

532 und 606 a  gegenseitig deckungsfähig 
601  Die  Willigung  kann  aus

13 02  Tit.  970  verstärkt 
werden

666 mit 667  deckungsfähig bis zu einem 
Betrag von 125 500 DM

667 mit 666  deckungsfähig bis zu einem 
Betrag von 553 700 DM

972 und 973  gegenseitig deckungsfähig 

530 und 600  gegenseitig deckungsfähig 
530 und 600  gegenseitig deckungsfähig 

958  Die  Willigung  dient  auch
zur Verstärkung der Mit
tel bei Tit. 301 und 302 

deckungsfähig mit Tit. 605, 
falls  aus  diesen  Mitteln 
auch  Darlehen  gewährt 
werden
1  Die Willigungen können

rot a bis r  I  aus  13 02  Tit-  970  ver" 605 a bis c j stärkt werden

981 und 982  gegenseitig  deckungsfähig;
ferner kann die Willigung 
des  Titels  981  aus  13 02 
Tit.  970 verstärkt werden

Außerordentlicher Haushalt
Gegenseitig  deckungsfähig 
sind innerhalb jedes Titels 
alle Unterteile, die ledig
lich der Aufgliederung der 
Zweckbestimmung dienen, 
soweit  dies  durch  Haus
haltsvermerk  zugelassen 
ist

deckungsfähig mit A  03 74 
Tit. 760
gegenseitig deckungsfähig 
gegenseitig  deckungsfähig 
mit Tit. 981 a und b 
deckungsfähig mit Tit. 971 c 
im Verhältnis des Schlüs
sels  der  Bundesdarlehen 
zu den Landesdarlehen 
deckungsfähig  mit A  13 06 
Tit. 997 Nr. 10 
gegenseitig deckungsfähig

5. Bei der Bewirtschaftung der Mittel für Personal
ausgaben sind die Verwaltungen an die in der 
Zweckbestimmungsspalte ausgewiesenen Stellen
pläne (§11 Abs. 2 RHO) und an die in den Erläu
terungen ausgewiesenen Übersichten über den 
Bedarf an außerplanmäßigen Beamten, Beamten
anwärtern und Angestellten nach der Zahl der 
Stellen und ihrer Eingruppierung gebunden, mit 
Ausnahme der Stellen für abgeordnete Beamte 
(Tit.  103  Zerlegungsabschnitt  „Abgeordnete 
Beamte“),  außerplanmäßige  Beamte  (Privat
dozenten,  wissenschaftlichen  Assistenten  und 
Oberassistenten) bei Kap. 05 08 Tit. 103, der An
gestelltenstellen für „Sonstige Hilfsleistungen“ 
(Tit. 104 Unterteil a Nr. 1 c), der Stellen für Tier
ärzte im Vorbereitungsdienst (Kap. 03 35 Tit. 105), 
der Stellen für Rechtsreferendare (Kap. 04 03 
Tit. 105 Zerlegungsabschnitt 2) und der Stellen 
für Lehramtsanwärterinnen H (Kap. 05 40 Tit. 105

Zerlegungsabschnitt 2). Die §§ 39 und 40 RWB 
sowie § 108 RRO gelten auch hinsichtlich der 
außerplanmäßigen Beamten, der Beamtenanwär
ter und der Angestellten mit den Ausnahmen 
nach Satz 1, für die nicht die Planstellenzahlen, 
sondern die veranschlagten Beträge im Sinne des 
§ 34 RHO bindend sind und für die daher die 
Ausgaben in den Titelbüchern in eigenen Titeln 
oder Buchungsabschnitten gesondert nachzuwei
sen sind.

Die in den Haushaltskapiteln eines Einzelplans 
bei den Titeln 100 bis 105 veranschlagten Mittel 
für Personalausgaben dürfen — insoweit in Ab
änderung der §§ 30, 31 und 76 RHO — im Vollzug 
des Haushaltsplans zu einer Sumfne zusammen
gefaßt und innerhalb des Einzelplans gemeinsam 
bewirtschaftet werden; dies gilt nicht für die bei 

den Titeln 103 Zerlegungsabschnitt  „Abgeord
nete Beamte“

den Titeln 104 Unterteil a Zerlegungsabschnitt f 
„SonstigeHilfsleistungen“ (Dienst
bezüge der Aushilfsangestellten), 

den Titeln 104 Unterteil b (Löhne der Arbeiter), 

Kapitel 03 35 Tit. 105 (Beamtenanwärter — Tier
ärzte  im  Vorbereitungs
dienst —),

Kapitel 04 03 Tit. 105 Zerlegungsabschnitt 2 (Un
terhaltszuschüsse für Re
ferendare),

Kapitel 05 08 Sammelansätze für den Gesamt
bereich der Universitäten und son
stigen  wissenschaftlichen  Hoch
schulen

Tit. 103 Dienstbezüge  der  außer
planmäßigen Beamten (Pri
vatdozenten, wissenschaft
liche  Assistenten  und 
Oberassistenten)

Tit. 104 a (Unterteile a bis c — Be
züge für zusätzliche nicht
beamtete Kräfte)

Kapitel 05 40 Tit. 105 Zerlegungsabschnitt 2 (Un
terhaltszuschüsse für Lehr
amtsanwärterinnen H)

veranschlagten Mittel.

Die Gesamtsumme der gemeinsam bewirtschaf
teten Mittel darf nicht überschritten werden 
(vgl. § 36 Abs. 1 RHO).

6. Einnahmeveränderungen,  die  gegenüber  dem 
Vorjahrsansatz  5  Prozent,  höchstens  jedoch 
5000 DM, nicht überschreiten, sowie die Personal- 
und Sachausgaben, die die Vorjahrsansätze nicht 
überschreiten, sind im Haushaltsplan in Abwei
chung von § 8 Abs. 1 RHO nicht erläutert.

Soweit in Zweckbestimmungen für mehrere mit 
einem Gesamtbetrag veranschlagte Maßnahmen 
auf Anlagen zu den Einzelplänen verwiesen ist, 
sind die in diesen Anlagen aufgeführten Einzel
zwecke mit ihren Beträgen ebenso bindend, wie 
wenn diese Beträge bei den Zweckbestimmungen 
einzeln aufgeführt wären.

In  den  Erläuterungen  aufgeführte  Einzel
beträge für mehrere, in den Zweckbestimmungen 
mit einem Gesamtbetrag veranschlagte Maßnah
men sind für die Verwaltungen nach § 34 RHO 
bindend, wenn die Einzelbeträge in den Erläu
terungen durch die Worte „Es entfallen auf“ ge
kennzeichnet sind (§ 6 Abs. 13 RWB). Für die 
Zerlegungsabschnitte 1 f der Tit. 104 gilt die unter 
Nr. 5 aufgeführte Sonderregelung.

7. Aus den Mitteln des Ansatzes Tit. 111 (Prüfungs
vergütungen) sind außer den Personalausgaben 
auch sämtliche mit der Prüfung zusammenhän
genden Sachausgaben einschließlich der Reise
kosten der mit der Durchführung der Prüfung
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beauftragten Prüfer und Prüfungshelfer zu be
streiten.

8. Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, 
Kosten für Fernmeldeanlagen sowie Rundfunk
gebühren sind in der Kassenrechnung von der 
Ausgabe abzusetzen.
Als Erstattung in diesem Sinne gilt nicht die 
Erhebung von Post- und Fernmeldegebühren 
nach Art. 13 des Kostengesetzes vom 17. 12. 1956 
(BayBS III S. 442).

9. Hat eine Staatsbehörde für eine andere Staats
behörde oder für eine nichtstaatliche Behörde für 
gemeinsame Zwecke Zahlungen geleistet, die 
innerhalb desselben Rechnungsjahres erstattet 
werden, so ist der Erstattungsbetrag — soweit 
Sachausgaben in Betracht kommen, durch Kür
zung an den Ausgaben, soweit Personalausgaben 
in Betracht kommen, bei Tit. 8 — zu verein
nahmen.

10. Aus den Ausgabemitteln für Neubauten und grö
ßere Um- und Erweiterungsbauten sind auch die 
Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht 
zu bestreiten. Sie dürfen vier Prozent der Bau
summe nicht übersteigen. Bei besonders schwie
rigen Baumaßnahmen kann von der Obersten 
Baubehörde im Staatsministerium des Innern mit 
Zustimmung des Staatsministeriums der Finan
zen ein höherer Hundertsatz, höchstens aber fünf 
Prozent, bei Übertragung dieser Aufgaben an 
freiberufliche Architekten bis zur Höhe der in 
der Gebührenordnung für Architekten vor
gesehenen Sätze festgelegt werden. Aus den Mit
teln zur Bestreitung der Kosten der Entwurfs
bearbeitung und Bauaufsicht dürfen gedeckt 
werden:
a. die Bezüge der zusätzlich verwendeten Dienst
kräfte,

b. die Sachausgaben nach Maßgabe besonderer 
Richtlinien der Obersten Baubehörde, die im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen und dem Bayer. Obersten Rech
nungshof erlassen werden,

c. die Reisekosten auch insoweit, als sie für die 
mit der unmittelbaren Bauaufsicht betrauten 
Beamten und Angestellten anfallen.

11. Übersteigt bei einem Einnahmetitel der Betrag 
der tatsächlich aufgekommenen Einnahmen den 
Haushaltsansatz und können auf Grund eines 
Haushaltsvermerks bei einem übertragbaren Aus
gabetitel in Höhe dieser Mehreinnahmen Aus
gaben geleistet werden, so dürfen abweichend 
von § 73 RHO die Beträge solcher Mehreinnah
men, die bis zum Schluß des Rechnungsjahres für 
die Zwecke der Ausgabetitel nicht verwendet 
worden sind, in der Haushaltsrechnung als Aus
gaberest und zugleich als Mehrausgabe nach
gewiesen werden.
Zweckgebundene Einnahmen und Zuschüsse 
und Beiträge Dritter sind bei den zutreffenden 
Einnahmetiteln zu vereinnahmen und die hier
durch etwa erforderlich werdenden zusätzlichen 
Leistungen bei den zutreffenden Ausgabetiteln 
zu verausgaben, auch wenn sie nicht oder nicht 
in voller Höhe veranschlagt sind. Solche als ver
wendet nachgewiesene zusätzlich notwendig wer
dende Ausgaben sind keine Haushaltsüberschrei
tungen im Sinne des § 33 und des § 76 RHO. So
weit solche Mittel ihrer Zweckbestimmung im 
laufenden Rechnungsjahr nicht zugeführt wer
den, dürfen sie — auch wenn sie im Haushalts
plan nicht oder nicht in ihrer vollen Höhe ver
anschlagt oder wenn sie zwar veranschlagt, aber 
nicht als übertragbar erklärt worden sind — ab
weichend von § 73 RHO und von Nr. 84 der 
Ersten Anweisung zum Vollzug des Reichshaus
haltsrechts in den Ländern (1. VAHL) mit Zu
stimmung des Staatsministeriums der Finanzen

in der Haushaltsrechnung als Ausgabereste nach
gewiesen werden. Das Staatsministerium der 
Finanzen erläßt gern. Art. 10 des Haushalts
gesetzes die näheren Anordnungen über die Be
handlung dieser nicht oder nicht in voller Höhe 
veranschlagten  zweckgebundenen  Einnahmen 
und Zuschüsse und Beiträge Dritter für den 
Haushaltsvollzug.
Soweit auf Leertitel des Außerordentlichen 

Haushalts Ausgaben aus Ausgaberesten geleistet 
werden, gelten diese nicht als überplanmäßige 
Ausgaben im Sinne des § 33 Abs. 2 RHO.

12. Bis zum Inkrafttreten des Haüshaltsgesetzes 1959 
dürfen für das am 1. Oktober 1958 beginnende 
Forstwirtschaftsjahr 1959 Forstbetriebsausgaben 
bis zur Höhe der für das Forstwirtschaftsjahr 1958 
veranschlagten Beträge, im 1. Forstwirtschafts
halbjahr 1959 jedoch nicht über den bei Kap. 09 07 
veranschlagten Betrag hinaus geleistet werden.
Die Erträge und Aufwendungen im Wirt
schaftsjahr 1959 für die Wirtschaftsbetriebe des 
Staates, deren Wirtschaftsjahr 1958 vor dem 
31. März 1959 endet, dürfen bis zum Inkrafttreten 
des Haushaltsgesetzes 1959 mit Zustimmung des 
Staatsministeriums der Finanzen nach dem Haus
haltsentwurf für das Rechnungsjahr 1959, jedoch 
nicht über die in den Betragsspalten für das 
Wirtschaftsjahr 1958 in der Anlage C zum Epl. 13 
genehmigten  Beträge  hinaus,- bewirtschaftet 
werden.

Das Staatsministerium der Finanzen kann ein
zelne, nach Abs. 1 und 2 zulässige Leistungen, 
sperren oder von seiner vorherigen Zustimmung 
abhängig machen.

13. Für die Benützung von Dienstkraftwagen zu 
Privatzwecken gelten die vom Stäatsministerium 
der Finanzen erlassenen Bestimmungen.

14. An die Beamten, Angestellten und vollbeschäf
tigten Arbeiter dürfen, soweit im Haushaltsplan 
nichts anderes bestimmt ist, widerruflich die für 
den eigenen Verbrauch benötigten Erzeugnisse 
der betrieblichen Einrichtungen ihrer unmittel
baren Beschäftigungsdienststelle mit einer Er
mäßigung bis zu 20 v. H. des ortsüblichen Klein
verkaufspreises abgegeben werden. Tarifver
tragliche Bestimmungen bleiben unberührt.

Gesetz

über die Gewährung von Zins- und Tilgungs
beihilfen zur Förderung des sozialen 

Wohnungsbaues 

Vom 31. Juli 1958

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird:

Art. 1

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermäch
tigt, im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
des Innern zu Lasten des Freistaates Bayern auf 
längstens zwanzig Jahre Verpflichtungen über lau
fende Zins- und Tilgungsbeihilfen bis zu einem 
Gesamtjahresbetrag von drei Millionen DM zur 
Förderung des sozialen Wohnungsbaues einzugehen.

Art. 2

Die Zinsbeihilfen werden als verlorene-Zuschüsse, 
die Tilgungsbeihilfen als zunächst zins- und tilgungs
freie Darlehen (Beihilfedarlehen) gewährt. Das Bei
hilfedarlehen ist spätestens nach Wegfertigung der 
Vorlasten in voller Höhe zu tilgen und, soweit es 
die Wirtschaftlichkeit zuläßt, auch zu verzinsen.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/1958 185

Art. 3

Das Staatsministerium der Finanzen kann die 
Auszahlung und die Verwaltung der Zins- und 
Tilgungsbeihilfen  der Bayer. Landesbodenkredit
anstalt zur selbständigen Wahrnehmung übertragen.

Art. 4

Art  2 des Gesetzes über die Gewährung von 
Zins- und  Tilgungsbeihilfen  zur  Förderung des 
sozialen Wohnungsbaues vom 12. Mai 1956 (BayBS 
III S. 549) erhält mit Wirkung vom 1. April 1956 
die Fassung des Art. 2 dieses Gesetzes.

Art. 5

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Vorschriften erläßt das Staatsministerium 
der Finanzen im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium des Innern und dem Staatsministerium 
für Arbeit und soziale Fürsorge.

Art. 6

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. August 
1958 in Kraft.

München, den 31. Juli 1958

- Der Bayerische Ministerpräsident
Dr. Hanns Seidel

Erste Verordnung
zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes

Vom 26. Juli 1958

Auf Grund des Art. 18 Satz 2 des Gesetzes über 
die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen 
(Lehrerbildungsgesetz) vom 14. Juni 1958 (GVB1. 
S. 133) erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung:

§ 1
(1) Die Vorstände, deren Stellvertreter und die 

planmäßigen  ordentlichen  und  außerordentlichen 
Professoren der  Pädagogischen  Hochschulen,  die 
gemäß Art. 18 Satz 1 des Lehrerbildungsgesetzes 
erstmalig durch das Staatsministerium für Unter
richt und Kultus zu ernennen sind, werden vor 
der Ernennung der jeweiligen Universität benannt.
(2) Wenn die Universität innerhalb von vier Wo

chen gegen die wissenschaftlichen Qualitäten des 
Benannten Einwendungen erhebt, die durch gegen
seitiges Benehmen zwischen Staatsministerium und 
Universität nicht ausgeräumt werden können, be
nennt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus einen anderen Bewerber. Für die Ernennung 
der zum Ersatz benannten Personen gilt das gleiche.

§ 2
Soweit in Art. 11 Abs. 2 des Lehrerbildungsge

setzes eine Kenntniffgabe vorgeschrieben ist, er
folgt diese, wenn die Universität gegen den zu 
Ernennenden innerhalb der in § I Abs. 2 Satz 1 
genannten Frist keine Einwendungen erhoben hat.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. August 1958 in 
Kraft.

München, den 26. Juli 1958

Der Bayerische Ministerpräsident
Dr. Hanns Seidel

Zweite Verordnung
zur Durchführung des Lehrerbildungsgesetzes

Vom 28. Juli 1958

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Gesetzes über 
die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen 
(Lehrerbildungsgesetz) vom 14. Juni 1958 (GVB1. 
S. 133)  erläßt das  Bayer. Staatsministerium  für 
Unterricht und Kultus folgende Verordnung:

§ 1
(1) Die bestehenden Institute für Lehrerbildung 

werden gemäß Art. 20 Abs. 2 des Lehrerbildungs
gesetzes mit Wirkung vom 1. August 1958 Päda
gogische Hochschulen der Landesuniversitäten. Im 
einzelnen werden die Institute für Lehrerbildung 
Bayreuth und Nürnberg Pädagogische Hochschulen 
der Universität Erlangen, die Institute für Lehrer
bildung Augsburg, München-Pasing und Regens
burg  Pädagogische  Hochschulen  der  Universität 
München, die Institute für Lehrerbildung Bamberg 
und Würzburg Pädagogische Hochschulen der Uni
versität Würzburg.
(2) Davon haben katholischen Bekenntnischarak

ter die Pädagogischen Hochschulen in Augsburg, 
Bamberg,  Regensburg  und  Würzburg,  evange
lischen  Bekenntnischarakter  die  Pädagogischen 
Hochschulen in Bayreuth und Nürnberg. Über die 
Pädagogische Hochschule in München ergeht ge
sonderte Anordnung.
(3) Hinsichtlich des Instituts für Lehrerbildung 

Coburg bleibt weitere Bestimmung Vorbehalten.

§ 2
Die Pädagogischen Hochschulen führen die Be

zeichnung „Pädagogische Hochschule N. (Sitz der 
Hochschule) der Universität N.“. In ihrem Dienst
siegel führen sie das kleine Staatswappen.

§ 3
Die von den bisherigen Instituten für Lehrerbil

dung benützten Gebäude und Räume dienen — 
vorbehaltlich der Gewinnung weiterer Räume — 
auch der Unterbringung der Pädagogischen Hoch
schulen.

§ 4

(1) Das Nähere über die Führung der Geschäfte 
der Pädagogischen Hochschulen  wird  durch  die 
Satzungen bestimmt.
(2) Hinsichtlich der Führung der Kassengeschäfte 

bleibt weitere Bestimmung Vorbehalten.

§ 5
Diese Verordnung  tritt  am  1. August 1958  in 

Kraft.

München, den 28. Juli 1958

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Dr.  M a u n z ,  Staatsminister

Änderung der Durchführungsbestimmungen 
für die Gewährung von 
Trennungsentschädigung 

Vom 21. Juli 1958

1. Nr 8 Abs. 3 der Durchführungsbestimmungen 
für die Gewährung von Trennungsentschädigung 
(DBTrE) vom 1. März  1957 (GVB1. S. 38) erhält 
folgende Fassung:

„Muß der Beamte ein eigenes Beförderungsmittel 
(Fahrrad oder Kraftfahrzeug) benutzen, weil zwi-. 
sehen Dienstort und Wohnort keine öffentliche 
Verkehrsverbindung besteht oder weil die öffent
lichen  Beförderungsmittel  wegen  ungünstiger 
Abfahrts- oder Ankunftszeiten aus dienstlichen 
Gründen nicht benutzt werden können, so kann 
ihm für die Wegstrecke eine Entschädigung nach 
Nr. 24 ABzRKG in Verbindung mit der FMBek. 
vom  1. April 1958 Nr. P 1700/1 A — 21061 
(StAnz. Nr  14) gewährt werden. Nr. 10 Abs. 1 
letzter Satz DBTrE gilt entsprechend.“

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 1958 in 
Kraft.

München, den 21. Juli 1958

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 
I. A. Dr. A. Haas, Staatssekretär
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Entscheidung
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

betreffend Feststellung der Verfassungswid
rigkeit der Art. 64 und 65 des Gesetzes über 
das öffentliche Versicherungswesen (VersG) 
vom 7. 12. 1933 (GVB1. S. 467) in Verbindung 
mit §§ 5 und 6 der Satzung und Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen der Bayer. Lan- 
des-Tierversicherungsanstalt für die Bayer. 
Schlachtviehversicherung vom 31. 10. 1936 

(GVB1. S. 206)

Im Namen des Freistaates Bayern!*)

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erläßt in 
der Sache:

Antrag des Großschlächters Kurt Zimmermann, 
Würzburg, Ullrichstr. 6, vertreten durch Rechts
anwalt J. Klingler, Würzburg, Neubaustr. 66, 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
Art. 64 und 65 des Gesetzes über das öffentliche 
Versicherungswesen (VersG) vom 7.  12.  1933 
(GVB1. S. 467) in Verbindung mit §§ 5 und 6 
der Satzung und Allgemeinen Versicherungs
bedingungen der Bayer. Landes-Tierversiche- 
rungsanstalt für die Bayer Schlachtviehversiche
rung vom 31. 10. 1936 (GVB1. S. 206) 

ohne mündliche Verhandlung in der nichtöffent
lichen Sitzung vom 10. Juni 1958, an der teilgenom
men haben: 

als Vorsitzender:
der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ober
landesgerichtspräsident Dr. Holzinger, 

als Beisitzer:
1. Oberlandesgerichtspräsident Dr. Elsässer, Mün
chen,

2. Senatspräsident Brandl, Bayer. Verwaltungs
gerichtshof,

3. Senatspräsident Dr. Heitzer, Bayer. Verwal
tungsgerichtshof,

4. Oberstlandesgerichtsrat  Dr.  Stürmer,  Bayer. 
Oberstes Landesgericht,

5. Senatspräsident  Dr.  Kolb,  Oberlandesgericht 
München,

6. Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Tenbörg, Bayer. 
Verwaltungsgerichtshof,

7. Senatspräsident Dr. Meder, Oberlandesgericht 
München,

8. Oberstlandesgerichtsrat Köhler, Bayer. Oberstes 
Landesgericht,

folgende
Entscheidung:

I. Art. 64 des Gesetzes über das öffentliche Ver
sicherungswesen (VersG) vom 7. Dezember 1933 
(GVB1. S  467) und § 5 Abs. 2 Satz 2 der 
Satzung  und  Allgemeinen  Versicherungs
bedingungen der Bayerischen Landes-Tier- 
versicherungsanstalt für die Bayer. Schlacht
viehversicherung vom 31. Oktober 1936 (GVB1. 
S. 206) s'nd durch die Bayerische Verfassung 
aufgehoben worden.

II. Im übrigen wird der  Antrag abgewiesen.

Gründe:

I.

1. Nach Art. 1 des Gesetzes über das öffentliche 
Versicherungswesen (VersG) vom 7. 12. 1933 (GVB1. 
S. 467 = BayBS I S. 242) bestehen bei der Baye
rischen Versicherungskammer verschiedene gemein
nützige  Versicherungs-  und  Versorgungseinrich
tungen (Anstalten), darunter (Nr. 3) die Bayerische 
Landes-Tierversicherungsanstalt, deren Aufgabe die 
Tierlebensversicherung und die Schlachtviehversiche

*) Die Entscheidung (Vf. 4 — VII — 57) wird gemäß § 54 
Abs. 4 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof vom 
22. 7. 1947 (BayBS. I S. 24) veröffentlicht.

rung ist (Art. 34 VersG). Bei Streitigkeiten zwischen 
einer Anstalt und dem Versicherten (oder sonst Be
rechtigten) findet nach Maßgabe des Art. 63 VersG 
das Schiedsverfahren statt, und zwar spe
ziell im Bereich der Tierversicherung bei Streitig
keiten wegen Gewährung oder Versagung der Ent
schädigung sowie wegen Ordnungsstrafen, die von 
der Versicherungskammei nach Art. 38 Abs. 3 VersG 
bei Zuwiderhandlungen gegen die Versicherungs
pflicht verhängt werden. Im einzelnen bestimmt das 
Gesetz:

Art. 64

„Die Schiedsgerichte entscheiden endgültig unter
Ausschluß des Rechtsweges.“

Art 65

„I D'e Schiedsgerichte werden bei der Ver
sicherungskammer  gebildet.  Sie  bestehen 
aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern.

II Die Vorsitzenden werden von der Aufsichts
behörde ernannt. Sie müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben.

III Die Beisitzer und die erforderlichen Ersatz
männer werden nach Maßgabe der Satzung 
jährlich berufen.

IV Die Beisitzer sind aus dem Kreis der An
staltsmitglieder zu entnehmen.

V Die Mitglieder dei Schiedsgerichte erhalten 
Ersatz ihrer Reisekosten sowie Tagegelder 
nach Maßgabe der Satzung.“

Art 67

„I................

II Die Versicherungskammer kann vom Be
schwerdeführer für die Kosten des schieds
gerichtlichen Verfahrens einen angemesse
nen Vorschuß verlangen.“

Art. 68

„I Die Versicherüngskammer beruft die Schieds
gerichte zur mündlichen Verhandlung und 
verständigt den Beschwerdeführer.“

2. Nach Art. 9 VersG werden die Bestimmungen 
für die einzelnen Anstalten, soweit das Gesetz selbst 
Vorschriften nicht enthält, durch die Satzungen und 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen getrof
fen, die der Präsident der Versicherungskammer 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde erläßt. Die 
auf Grund dieser Bestimmung erlassene „Satzung 
und Allgemeine Versicherungsbedingungen der Baye
rischen  Landes-Tierversicherungsanstalt  für  die 
Bayer. Schlachtviehversicherung“ vom 31. 10. 1936 
(GVB1. S. 206) — im folgenden kurz „Satzung“ ge
nannt — enthielt folgende Vorschriften über das 
Schiedsgerichtsverfahren :

§ 5

„Entscheidung von Streitigkeiten.

I. Streitigkeiten über Versicherungsfähigkeit 
und Wert der Schlachttiere werden von ört
lichen Schiedsgerichten (§ 9) entschieden.

II. Gegen die Bescheide der Anstaltsverwaltung 
über Entschädigungen (§§ 23, 24 und 26) und 
Ordnungsstrafen (§ 13) ist Beschwerde an 
das Schiedsgericht der Schlachtviehversiche
rung zulässig. Dieses entscheidet endgültig 
unter Ausschluß des Rechtsweges.

III. In allen übrigen Streitigkeiten entscheidet 
die Anstaltsverwaltung endgültig.

IV. In Streitigkeiten wegen Gewährung oder 
Versagung der Entschädigung ist die Ent
scheidung der örtlichen Schiedsgerichte für 
die Anstaltsverwaltung und das Schieds
gericht nicht bindend.“
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§ 6

„Das Schiedsgericht dar Bayerischen Schlacht
viehversicherung.

I.  Das Schiedsgericht wird bei der Versiche
rungskammer gebildet. Es besteht aus einem 
Vorsitzenden und zwei Beisitzern.

II.  Dei  Vorsitzende wird von der Aufsichts
behörde ernannt. Er muß die Befähigung 
zum Richteramt haben.

III. Die Beisitzer und die erforderlichen Ersatz
männer  werden jährlich  vom Landesaus
schuß aus den Kreisen der Schlachtenden 
benannt.

IV. Die Schiedsgerichtsbeisitzer erhalten Ersatz 
ihrer Reisekosten sowie Tagegelder, wie sie 
den Landesausschußmitgliedern zustehen.“

§ 7

„Die  Beschwerde  an  das  Schiedsgericht  der
Bayer. Schlachtviehversicherung.

I..............

II. Die  Versicherungskammer kann vom  Be
schwerdeführer für die Kosten des schieds
gerichtlichen Verfahrens einen angemesse
nen Vorschuß verlangen.“

§ 8

„Das Schiedsverfahren.

I. Die Versicherungskammer ruft das Schieds
gericht  zur  mündlichen  Verhandlung  ein 
und verständigt den Beschwerdeführer.“

3. Der Präsident der Bayerischen Versicherungs
kammer hat mit Zustimmung des Landesausschusses 
und mit Genehmigung des Bayer. Staatsministeriums 
des Innern sowie des Bayer. Staatsministeriums für 
Wirtschaft und Verkehr die obige Satzung durch 
Bekanntmachung vom 11. 12. 1956 (StAnz. Nr. 51 — 
Ausgabedatum 22. 12. 1956; Neufassung der Satzung: 
GVB1. 1956 S. 487 = BayBS I S. 275) in mehreren 
Punkten „mit sofortiger Wirkung“ geändert.

Durch Nr. 4 dieser Bekanntmachung erhielt § 5 
Abs. 3 folgende Fassung:

„In allen übrigen Angelegenheiten entscheidet
die Anstaltsverwaltung.“

§ 6 lautet nunmehr:

„Das  Schiedsgericht  der  Bayer.  Schlachtvieh
versicherung.

I. Das Schiedsgericht wird bei der Versiche

rungskammer  gebildet  und  besteht  aus 
einem  Vorsitzenden  und  zwei  Beisitzern; 
tür den Vorsitzenden und die Beisitzer ist 
je ein Stellvertreter zy bestellen. Die Mit
glieder  des  Schiedsgerichts  dürfen  nicht 
gleichzeitig dem Landesausschuß oder einem 
sonstigen Verwaltungsorgan der Landestier
versicherungsanstalt angehören oder Beamte 
oder  Angestellte  der  Anstaltsverwaltung 
oder der Aufsichtsbehörde sein.

II. Der  Vorsitzende  und  sein  Stellvertreter 
werden vom Bayer. Staatsministerium des 
Innern jeweils auf die Dauer von 5 Jahren 
berufen.  Sie müssen  die Befähigung zum 
Richteramt haben  und  sollen  den haupt
amtlichen  und  planmäßigen  Richtern  des 

Verwaltungsgerichtshofes  oder  eines  Ver
waltungsgerichts  entnommen  werden.  Die 
Beisitzer und deren Stellvertreter werden 
nach Vorschlag des Landesausschusses vom 
Bayer.  Staatsministerium  des  Innern  je
weils  auf ein  Jahr berufen.  Vorsitzender 
und Beisitzer können während ihrer Amts
zeit nicht abberufen werden.“

III...............(betr.  Vergütung  und  Aufwands
entschädigung)

§ 7 Abs. 2 wurde wie folgt geändert:

„Für die Kosten des schiedsgerichtlichen Ver
fahrens kann vom Beschwerdeführer ein an
gemessener Vorschuß verlangt werden.“

§ 8 Abs. 1 lautet jetzt:

„Der Vorsitzende des Schiedsgerichts setzt den 
Termin zur mündlichen Verhandlung fest und 
läßt die Beteiligten laden.“

II.

1.  Der  Großschlächter  Kurt  Zimmermann  in 
Würzburg, der im August 1956 von der Bayer. Ver
sicherungskammer mit einer Ordnungsstrafe in Höhe 

von 1875 DM belegt worden ist und dessen dage
gen gerichtete Beschwerde vom Schiedsgericht der 
Schlacbtviehversicherung am 17. 12. 1956 verworfen 
wurde, hat mit Schriftsatz vom 25.  1.  1957 beim 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof beantragt fest
zustellen:

„Artikel 65 des Gesetzes über das öffjntliche 

Versicherungswesen  vom  7. 12. 1933  in  Ver
bindung mi< §§ 5 und 6 der Satzung und all
gemeinen Versicherungsbedingungen der Bayer. 
Schlachtviehversicherung vom 31.  10.  1936 ist 
verfassungswidrig.“

Zur  Begründung  hat  er  im  wesentlichen  aus
geführt:

a) Die Zusammensetzung des Schiedsgerichts nach 
der Satzung (alter Fassung = a. F.) entspreche 
nicht  den  Mindestanforderungen,  die  nach  den 
Grundsätzen der rechtsstaatlichen Ordnung an ein 
Gericht zu stellen seien. Nach §'6 bestehe für die 
Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, den Vorsitzenden 
des Schiedsgerichts jederzeit abzuberufen. Sie könne 
daher auf die Überprüfung von Maßnahmen  die 
auf Grund ihrer aufsichtsrechtlichen Anweisungen 
ergangen seien, durch plötzliche Veränderung der 
Person des Vorsitzenden maßgeblich Einfluß neh
men. Die Aufsichtsbehörde sei auch rechtlich nicht 
gehindert,  für  jeden  einzelnen  dem  Gericht  zur 
Entscheidung  vorliegenden  Fall  denjenigen  Vor
sitzenden zu berufen, der ihr für ihre Belange am 
geeignetsten erscheine. Ein" derartige Möglichkeit 
sei aber mit dem Grundsatz der persönlichen Un
abhängigkeit  des  Vorsitzenden  des  Gerichts  un
vereinbar.  In  noch  höherem  Maße  verstoße  die 
Berufung der Beisitzer gegen den Grundsatz der 
persönlichen Unabhängigkeit, da diese vom Landes
ausschuß benannt würden, der als Organ der Bayer. 
Schlachtviehversicherung anzusehen sei und maß
geblichen Einfluß auf die Gestaltung der Rechts
beziehungen  von  Versicherung  und  Versicherten 
habe. Es liege völlig in der Hand dieses Landes
ausschusses,  d:e  Beisitze'  für  das  Schiedsgericht 
auszuwählen,  das  die  Rechtmäßigkeit  der  Ver
waltungsakte zu überprüfen habe, die auf Grund 
der vom Landesausschuß aufgestellten Richtlinien 
und der von  ihm beeinflußten  Satzung ergangen 
seien. Auch für diese Beisitzer gelte, daß der Lan

desausschuß jederzeit in der Lage sei, nach eigenem 
Belieben zur Spruchentscheidung denjenigen Bei
sitzer zu benennen, der ihm am geeignetsten er
scheine. Darüber hinaus bestehe sogar die Möglich
keit, daß die Beisitzer selbst Mitglieder des Landes
ausschusses seien. Weitere Bedenken gegen die Ver
fassungsmäßigkeit des Schiedsgerichts ergäben sich 
aus § 8 der Satzung a. F.  Hiernach sei die Ver
sicherungskammer zur Anberaumung des Termins 
zur  mündlichen  Verhandlung  befugt;  sie  könne 
durch die Wahl des Zeitpunkts, an dem der Schieds
spruch ergehen solle, auf die personelle Zusammen
setzung des Gerichts Einfluß nehmen, indem sie die 
Anberaumung  eines Termins  so  lange verzögere, 
bis die reguläre Amtszeit eines ihr unangenehmen 
Vorsitzenden oder Beisitzers abgelaufen sei. Diese
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Möglichkeit sei eine Umgehung des in Art. 86 Abs. 1 

S. 2 BV niedergelegten Grundsatzes, der nicht nur 

verbiete, daß der einzelne dem Richter schlechthin 

entzogen  werde,  sondern  auch  untersage,  daß  er 

seinem Richter entzogen werde, daß also der für 

seinen  Fall  berufene Richter ungesetzlich  beiseite 

geschoben und durch einen anderen Richter ersetzt 

werde Daß die Satzung in der Zwischenzeit in den 

bezeichneten Punkten geändert worden sei, sei ohne 

Bedeutung  für das Rechtsschutzbedürfnis des Be

schwerdeführers, da gegen ihn das Ordnungsstraf

verfahren noch nach den alten verfassungswidrigen 

Satzungsbestimmungen und in der alten Besetzung 

durchgeführt worden sei.

bi Verfassungsrechtlich bedenklich sei ferner, daß 

gegen Ordnungsstrafbescheide keine  Nachprüfbar

keit durch Gerichte i. S. des Art. 5 Abs. 3 BV und 

des Art. 96 GG gegeben und statt dessen die Über

prüfung  einem  sogenannten  Schiedsgericht  über

tragen sei. Sowohl im Gesetz über Ordnungswidrig

keiten  als  auch  im  Wirtschaftsstrafgesetz  komme 

der allgemeine Rechtsgedanke zum Ausdruck, daß 
gegen Ordnungsstrafbescheide immer entweder die 

Strafgerichte  oder  die  Verwaltungsgerichte  ange

rufen werden könnten. Es sei nicht angängig, die

sen Rechtsweg den Betroffenen durch die Einrich

tung eines Schiedsgerichts, dessen  Unabhängigkeit 

und Objektivität höchst zweifelhaft sein müsse, ab- 
zuscl neiden. Keinesfalls dürfe ein solcher Schieds

spruch  rechtskräftig  und  unanfechtbar  sein.  Die 

Auferlegung der Ordnungsstrafe durch die Versiche

rungskammer sei ein Verwaltungsakt; gegen Ver

waltungsakte sei gemäß § 22 VGG immer die An

fechtungsklage vor einem Verwaltungsgericht mög

lich. Eine Ausnahme bestehe nur dann, wenn zur 

Entscheidung entweder Schiedsgerichte oder beson

dere Verwaltungsgerichte berufen seien. Ein Schieds

gericht im Sinne des § 22 VGG stelle das „Schieds

gericht“ der Bayer. Versicherungskammer nicht dar, 

da seine Zuständigkeit nicht auf rechtsgeschäftlicher 

Vereinbarung  beruhe.  Es  handle  sich  aber  auch 

nicht  um  ein  besonderes  Verwaltungsgericht  im 
Sinne dieser Gesetzesbestimmung. Es fehle — wie 

bereits dargelegt — dem zur Entscheidung berufe

nen  Ausschuß  die  richterliche  Unabhängigkeit. 

Ferner sei bei der Schaffung jenes Schiedsgerichts 

nicht im entferntesten daran gedacht worden, ein 

besonderes  Verwaltungsgericht  zur  Nachprüfung 
von Verwaltungsakten zu schaffen, und eine solche 

Stellung könne dem Schiedsgericht auch nicht nach

träglich unterschoben werden. Das sei deshalb nicht 

gerechtfertigt,  weil das  Verfahren  nicht den  An

forderungen genüge, die an ein geregeltes Gerichts

verfahren zu stellen seien. Die ganze Vorbehand

lung des Rechtsstreits liege in den Händen der Ver

sicherungskammer,  also  des  Prozeßgegners,  der 

ganze Schriftverkehr einschließlich der Ladung zur 

mündlichen  Verhandlung  werde  von  ihr  allein 

durchgeführt. Das Schiedsgericht könne daher allen

falls als ein Organ der Selbstkontrolle betrachtet 

werden,  nicht  aber  als  ein  echtes  Gericht,  das 

gleichwertig neben der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

stehe. Diese sehe für die Nachprüfung jedes noch 

so unbedeutenden Verwaltungsaktes ein dreistufiges 

Verfahren vor, während das Schiedsgericht als ein

zige  Instanz  entscheiden  solle.  Es  könne  deshalb 

von einer Gleichwertigkeit der beiden Gerichtsarten 

keinesfalls die Rede sein. Eine solche Gleichwertig

keit der Gerichte sei jedoch Voraussetzung für den 

Ausschluß  des  Verwaltungsrechtswegs  nach  §  22 

VGG, da  andernfalls dem durch die Generalklausel 

bezweckten  Rechtsschutz  nur  in  sehr  unvollkom

mener Weise Genüge getan werde.

Durch  die  angefochtene  Regelung  des  Gesetzes 

und  der Satzung werde der Antragsteller seinem 

gesetzlichen Richter entzogen und verfassungswidrig 

in seinen  Rechten  aus  Art.  86  BV eingeschränkt, 

dessen  Garantie  ein  Fundament  der  Rechtsstaat

lichkeit  darstelle  und  daher  als  Grundrecht  zu 
werten sei.

2.  Dem  Bayerischen  Landtag,  dem  Bayerischen 

Senat und der Bayerischen Staatsregierung wurde 

gemäß § 54 Abs. 3 VfGHG Gelegenheit zur Äuße
rung gegeben.

a)  der Landtag hat beschlossen, sich  an dem 
Verfahren nicht zu beteiligen.

b) Der Senat hat im wesentlichen ausgeführt:

aal In Art. 65 Abs. 2 Sutz 1 VersG und ebenso 

in § 6 Abs. 2 der Satzung a. F. fehle jede zeitliche 

Festlegung der Amtsdauer des Vorsitzenden. Dieser 

könnte daher jederzeit von der Aufsichtsbehörde ab

berufen werden. Hierin erblicke der Antragsteller 

mit Recht eine Gefährdung der Unabhängigkeit der 

Vorsitzenden. In diesem Sinne habe auch der Ver

fassungsgerichtshof  bereits  Stellung  genommen 

(VGH n. F. 6 II 107/114 und 7 II 107/111 =  GVB1. 

1954 S. 350). Die im Bereich der Bayer. Versiche

rungskammer errichteten Schiedsgerichte seien zur 

Rechtspflege im Sinne des 8. Abschnitts der Bayer. 

Verfassung  berufen  und  müßten  deshalb  den  an 

unabhängige Gerichte zu stellenden Anforderungen 

genügen. Dabei falle ins Gewicht, daß sie als ein

zige Instanz vorgesehen seien; in einem solchen Fall 

müsse es — wie der Verfassungsgerichtshof in VGH 

n. F. 7 II 21/36 ausgesprochen habe — rechtsstaat

lichem  Denken  unerträglich  erscheinen,  wenn  die 

Exekutive die Möglichkeit haben würde, jederzeit 

Gerichtsmitg'ieder ihres Amtes zu entheben. Art. 65 

Abs. 2 VersG und „§ 6 Abs. 1“ (gemeint ist offen
bar § 6 Abs. 2) der Satzung a. F. seien demnach 

als verfassungswidrig und nichtig zu betrachten.

Etwas  anders  lägen  die  Dinge  hinsichtlich  der 

Berufung der Beisitzer, da deren Amtszeit nach § 65 

Abs. 3 VersG, § 6 Abs. 3 der Satzung a. F. auf ein 

Jahr  festgelegt  und  damit  eine willkürliche  Ab

berufung ausgeschlossen sei. Aber hier seien inso

fern verfassungsrechtliche Bedenken vorhanden, als 

für die Auswahl der Beisitzer keine Beschränkungen 

beständen, diese demnach auch aus den Mitgliedern 

des Landesausschusses entnommen werden könnten. 

Damit  könnten  Verwaltungs-  und  Gerichtsfunk

tionen in der gleichen Sache bei der gleichen Stelle 

zusammengefaßt  werden;  das  widerspreche  dem 

Rechtsstaatsprinzip,  nach  dem  niemand  in  einer 

Sache  als  Richter  tätig  werden  dürfe,  in  der  er 

schon  in  anderer  Eigenschaft  tätig  gewesen  sei 

(VGH n. F. 4 II 30/42 = GVB1. 1951 S. 43/53).

Die  Neufassung  der  Satzung  habe  diesen  ver

fassungsrechtlichen Bedenken selbst Rechnung ge

tragen

bb)  Der  Antragsteller rüge weiter  den  Mangel 

einer gerichtlichen Nachprüfbarkeit der Ordnungs

strafbescheide der Versicherungskammer,  da  nach 

Art.  64  VersG  und  §  5  Abs.  2  der  Satzung  die 

Schiedsgerichte  endgültig  unter  Ausschluß  des 

Rechtswegs entscheiden. Es handele sich aber bei 

den Schiedsgerichten nicht um Verwaltungsbehör

den,  sondern  um  Sonderverwaltungsgerichte  im 

Sinne des § 22 VGG (vgl. VGH n. F. 6 II 107/113). 

Allerdings sei hierbei vorausgesetzt, daß die Schieds

gerichte  der  Bayer.  Versicherungskammer  nach 

ihrer Besetzung und ihrem Verfahren den rechts

staatlichen. Anforderungen genügten, was nach dem 

noch  geltenden  Art.  65  VersG  und  der  früheren 

Fassung des § 6 der Satzung, wie ausgeführt, nicht 

der Fall gewesen sei, so daß das Schiedsgericht bis 

zur  Änderung  der  Satzung  als  Verwaltungsstelle 

anzusehen gewesen sei. Der Mangel einer gericht

lichen Nachprüfung sei aber dadurch behoben ge

wesen, daß nach § 22 Abs. 2 VGG die Klage vor 

dem Verwaltungsgericht nicht dadurch ausgeschlos

sen werde, daß  nach  bisherigem Recht eine Ver

waltungsbehörde  endgültig  entscheide.  Der  Ver-
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fassungsgerichtshof habe in seiner Entscheidung 
vom 22. 6. 1953 (VGH n. F. 6 II 107/114) aus diesem 
Umstand gefolgert, daß das Ziel eines Verfahrens 
nach Art. 98 Satz 4 BV auf keinen Fall erreicht 
werden könne. Dem sei zuzustimmen.

c) Die Staatsregierung übermittelte eine 
Stellungnahme des Bayer. Staatsministeriums des 
Innern, in der im wesentlichen ausgeführt wurde:

Der Verfassungsgerichtshof habe bereits in seiner 
Entscheidung vom 22. 6.1953 (VGH n. F. 6 II 107/114) 
dem in der Satzung der Bayer. Apothekerversor
gung vorgesehenen Schiedsgericht den Charakter 
eines Sonder Verwaltungsgerichts im Sinne des § 22 
VGG zuerkannt, dessen Entscheidung ein echter 
Rechtsprechungsakt, nicht ein Verwaltungsakt sei 
und durch das die Zuständigkeit der Verwaltungs
gerichte gemäß § 22 VGG ausgeschlossen werde. 
Der Verfassungsgerichtshof habe in dieser Ent
scheidung ferner darauf hingewiesen, daß bei der 
Prüfung der Frage, ob eine Norm verfassungs
widrig sei, seiner Beurteilung grundsätzlich die Fas
sung der Norm zugrunde zu legen sei, die im Zeit
punkt seiner Entscheidung gelte. Die gleichen Voraus
setzungen träfen für das Schiedsgericht der Bayer. 
Schlachtviehversicherung  als  Sonderverwaltungs
gericht zu. Die Auffassung des Beschwerdeführers, 
die Regelung sei verfassungswidrig, sei daher un
zutreffend. Die Satzung der Schlachtviehversiche
rung habe auch jedenfalls im Zeitpunkt, in dem die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ergehen 
werde, eine Fassung erhalten, die rechtsstaatlichen 
(Grundsätzen und der Bayerischen Verfassung ent
spreche.

Vorsorglich werde noch darauf hingewiesen, daß 
die Beisitzer nach § 6 Abs. 3 der Satzung alter 
Fassung „jährlich“, d. h. also auf Jahresfrist be
rufen worden seien. Die vom Beschwerdeführer 
behauptete Möglichkeit der Abberufung sei also 
auch nach der früheren Fassung ausgeschlossen ge
wesen. § 6 Abs. 2 der Satzung sei nicht deshalb ge
ändert worden, weil die Versicherungskammer sich 
— wie der Antragsteller behaupte — der Ver
fassungswidrigkeit der alten Fassung bewußt ge
wesen sei, sondern nur aus dem Grunde, weil an 
Stelle einer zeitlich nicht begrenzten Ernennung 
eine Berufung des Vorsitzenden auf bestimmte Zeit 
habe geschaffen werden sollen.

Das Schiedsgericht sei — wie bereits dargelegt — 
ein besonderes Verwaltungsgericht im Sinne des 
§ 22 VGG. Die in diesem Zusammenhang vom An
tragsteller angesprochene Frage des Instanzenzugs 
spiele dabei keine Rolle und sei auch nicht richtig 
dargestellt, da keineswegs für jeden Verwaltungs
rechtsstreit ein dreistufiges Verfahren vorgesehen 
sei.

Die Popularklage sei daher unbegründet.

3. Die Beteiligten haben auf mündliche Verhand
lung verzichtet.

III.

1.  Der Antragsteller behauptet, er sei durch 
Art. 65 VersG in Verbindung mit §§ 5 und 6 der 
Satzung a. F. seinem gesetzlichen Richter entzogen 
und damit in seinen Rechten aus Art. 86 Abs. 1 
S. 2 BV beeinträchtigt worden. Diese Verfassungs
norm enthält ein Grundrecht (vgl. Entscheidung 
des Vertassungsgerichtshofs vom 23. 5. 1952, GVB1. 
S. 216/218). Der Antragsteller macht also geltend, 
die von ihm angefochtene Regelung schränke ein 
Grundrecht verfassungswidrig ein. Den Erforder
nissen des Art. 98 Satz 4 BV und des § 54 Abs. 1 
VfGHG ist demnach insoweit genügt.

2. Das Gesetz über das öffentliche Versicherungs
wesen ist ein bayerisches Landesgesetz (VGH n. F. 
4 II 219/236). Seine Vorschriften und ebenso die 
Bestimmungen einer auf Grund seines Art. 9 er

lassenen Satzung sind der Prüfung durch den Bayer. 
Verfassungsgerichtshof nach Art. 98 S. 4, Art. 186 
Abs. 2 BV unterstellt (VGH n. F. 4 II 219/248 und 
6 II 107/112).

3.  Der Zulässigkeit des Antrags — soweit er sich 
gegen die Satzung a. F. wendet — steht auch nicht 
entgegen, daß die Satzung der Bayer. Schlachtvieh
versicherung inzwischen geändert worden ist (siehe 
oben I 3). Der Verfassungsgerichtshof hat zwar in 
seiner Entscheidung vom 22. 6. 1953 (VGH n. F. 6 II 
107/114), auf die das Staatsministerium des Innern 
sich beruft, ausgesprochen, daß bei der Prüfung der 
Frage, ob eine Norm verfassungswidrig ist, grund
sätzlich der Beurteilung die im Zeitpunkt der Ent
scheidung geltende Fassung zugrunde zu legen ist. 
Es ist in dieser Entscheidung aber bereits hervor
gehoben worden, daß eine Ausnahme dann gilt, 
wenn noch ein „objektives Interesse an der Über
prüfung der Norm in ihrer alten Fassung besteht“ 
(vgl. auch VGH n. F. 9 II 47/50 und 10 II 95/97). 
Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Denn das 
noch unter der Herrschaft der Satzung alter 
Fassung gebildete Schiedsgericht der Schlachtvieh
versicherung hat — wie das gegen den Beschwerde
führer durchgeführte Ordnungsstrafverfahren zeigt 
— Schiedssprüche erlassen, deren Eigenschaft als 
endgültige gerichtliche Entscheidungen, die den Weg 
zu  den  allgemeinen  Verwaltungsgerichten  aus
schließen, bestr’tten wird. Es besteht also durchaus 
ein objektives Interesse daran, daß durch den Ver
fassungsgerichtshof geklärt wird, ob die Vorschrif
ten des Versieherungsgesetzes und der Satzung a. F., 
auf denen dieses Schiedsgericht beruhte, den rechts
staatlichen Anforderungen entsprachen und es zu
lassen. daß diesem Gremium der Charakter eines 
Gerichtes im Sinne der Bay?r. Verfassung zugespro
chen wird (vgl. auch BVerfGE 4,331/342).

Auch sonst bestehen gegen die Zulässigkeit des 
Antrags und die Zuständigkeit des Verfassungs
gerichtshofs keine Bedenken.

IV.

Angefochten ist der Art. 65 VersG „in Verbin
dung mit §§ 5 und 6 der Satzung“. Aus dieser 
Formulierung des Antrags und seiner Begründung 
ergibt sich, daß die §§ 5 und 6 der Satzung nur in
soweit Gegenstand des Verfahrens sein sollen, als 
sie sich auf das bei der Versicherungskammer ge
bildete Schiedsgericht beziehen, dem die Entschei
dung über Entschädigungen und Ordnungsstrafen 
zugewiesen ist. Der Antrag erstreckt sich als nicht 
aut die sog. „örtlichen“ Schiedsgerichte, die ledig
lich über die Versicherungsfähigkeit und den Wert 
der Schlachttiere zu befinden höben und deren Ent
scheidungen fü~ das Entschädigungsverfahren keine 
verbindliche Wirkung zukommt, demnach nicht auf 
die Absätze 1 und 4 des § 5 der Satzung a. F. Auch 
der Abs. 3 dieser Vorschrift (Entscheidungsbefugnis 
der Versicherungskammer außerhalb des schieds
gerichtlichen Verfahrens) scheidet hier aus.

Vom § 5 der Satzung a. F. ist also Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens nur der — durch die 
Neufassung nicht geänderte — Abs. 2, dessen Satz 2 
(Das Schiedsgericht „entscheidet endgültig unter 
Ausschluß des Rechtsweges“) wörtlich mit Art. 6 4 
VersG übereinstimmt. Diese gesetzliche Vorschrift 
hat der Antragsteller zwar nicht ausdrücklich in 
seinem Antrag angeführt. Seinem Vortrag kann 
aber mit Sicherheit entnommen Werden, daß er 
auch den Art. 64 VersG mit seiner Popularklage 
angreifen  will.  Denn  seine  Ausführungen,  der 
Schiedsspruch dürfe keinesfalls „rechtskräftig und 
unanfechtbar“ sein, der Weg zu den allgemeinen 
Verwaltungsgerichten müsse vielmehr offenstehen, 
wenden sich ja gerade gegen die das Gegenteil be
stimmende Vorschrift des Art. 64 VersG. Es wäre 
im übrigen auch nicht sinnvoll, den § 5 Abs. 2
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Satz 2 der Satzung isoliert anzufechten, da ihm 
neben Art. 64 VersG kein selbständiger Rechts
gehalt zukommt und seine Beseitigung bei Weiter
bestehen dieser Gesetzesbestimmung keine prak
tische Bedeutung haben könnte.

Art. 65 Abs. 5 VersG und die entsprechende Be
stimmung in § 6 Abs. 4 der Satzung a. F. (Ent
schädigung der Schiedsrichter) werden zwar formell 
vom Antrag erfaßt, jedoch nicht für sich allein, 
sondern nur insoweit beanstandet, als der Antrag
steller die Einrichtung des Schiedsgerichts im gan
zen für verfassungswidrig hält.

V.

Die in diesem Rahmen vorgenommene sachliche 
Überprüfung ergibt:

1. Der Antragsteller geht zutreffend davon aus, 
daß das in Art. 65 VersG und der Satzung vor
gesehene „Schiedsgericht“ trotz seiner Benennung 
nicht als ein Schiedsgericht  im Sihne des 
§ 22 VGG anzusehen ist. Dabei kann dahingestellt 
bleiben, ob die Zuständigkeit eines solchen Schieds
gerichts nur durch Rechtsgeschäft begründet wer
den kann, nicht aber unmittelbar durch den Gesetz
geber (so Eyermann-Fröhler, Anm. IX 1 b zu § 22 
VGG, vgl. a Art. 93 BV; a. A. Menger, System des 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes S. 252 ff). 
Denn das für den Bereich der Schlachtviehversiche
rung vom Gesetzgeber vorgesehene „Schiedsgericht“ 
soll u. a. über Beschwerden gegen Ordnungsstrafen 
entscheiden, die von der Versicherungskammer als 
Behörde gegen den seiner gesetzlichen Anmelde
pflicht nicht nachkommenden Schlachtenden (Art. 38 
VersG) verhängt werden. Es handelt sich dabei um 
die Anfechtung einer obrigkeitlichen Entscheidung, 
deren Rechtmäßigkeit oder Angemessenheit ange- 
zweifelt wird. Streitigkeiten dieser Art sind aber 
ihrer Natur nach der Schiedsgerichtsbarkeit, die 
hinsichtlich des Prozeßgegenstandes gleichgeordnete 
Rechtssubjekte voraussetzt, entzogen (Menger a. a. O. 
S. 256; vgl. a. Klinger, Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in der britischen Zone S. 218 ff). Zu dem gleichen 
Ergebnis würde im übrigen auch eine entsprechende 
Anwendung der §§ 1048, 1025 Abs. 1 ZPO führen, 
da hier kein Rechtsstreit gegeben ist, über dessen 
Gegenstand — Ordnungsstrafe — „die Parteien 
einen Vergleich zu schließen berechtigt sind“.

Dem Antragsteller kann aber nicht beigepflichtet 
werden, wenn er weiter die Auffassung vertritt, 
daß nach einem allgemeinen — auch im Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten und im Wirtschaftsstrafgesetz 
zum Ausdruck kommenden — Rechtsgedanken gegen 
Ordnungsstrafbescheide stets der Rechtsweg zu den 
Strafgerichten oder den Verwaltungsgerichten offen
stehen müsse, sofern er damit die allgemeinen 
Verwaltungsgerichte meint. Denn -der (mit Art. 101 
Abs. 2 GG übereinstimmende) Art. 86 Abs. 2 BV 
läßt vom Gesetzgeber einzurichtende „Gerichte für 
besondere Sachgebiete“ ausdrücklich zu; die Ver
fassung hob also den § 22 Abs. 1 VGG nicht auf, 
der die „besonderen Verwaltungsgerichte“  aner
kennt und ihre Zuständigkeit der der allgemeinen 
Verwaltungsgerichte vorgehen läßt. Dieser Rege
lung steht auch nicht etwa Art. 93 BV entgegen, 
der nur den Rechtsweg zu einem Verwaltungs
gericht sichern will, ohne dabei zwischen allgemei
nen und besonderen Verwaltungsgerichten zu unter
scheiden.

2. Die Frage geht also zunächst dahin, ob dem in 
Art. 65 VersG, §§ 5 ff der Satzung a. F. vorgesehe
nen „Schiedsgericht“ die Eigenschaft eines beson
deren Verwaltungsgerichts i. S. des § 22 
VGG zuerkannt werden kann. Dabei hat es — ent
gegen der Ansicht des Antragstellers — nicht darauf 
anzukommen, ob der Gesetzgeber des Jahres 1933 
die Absicht hatte,  ein besonderes  Verwaltungs
gericht zu schaffen. Maßgebend kann nur sein, ob

das bei der Versicherungskammer gebildete Schieds
gericht der Schlachtviehversicherung nach seiner 
Organisation, seiner personellen Zusammensetzung 
und seinem Verfahren den Mindestanforderungen 
entsprach, die von der Bayer. Verfassung an ein 
Gericht gestellt werden.

a) Der Antragsteller will diese Frage schon des
halb verneinen, weil das Schiedsgericht als erste 
und letzte Instanz entscheide, während im Bereich 
der  allgemeinen  Verwaltungsgerichtsbarkeit  ein 
dreistufiges Verfahren vorgesehen sei. Damit kann 
er nicht durchdringen. Die Bayerische Verfassung 
verlangt in ihrem 8. Abschnitt (Die Rechtspflege) 
nicht, daß gegen gerichtliche Entscheidungen ein 
Rechtsmittel zulässig sein müsse (anders z. B. die 
Verfassung von Baden-Württemberg Art. 67 Abs. 3). 
Die Forderung eines instanzenmäßigen Rechtszuges 
kann auch nicht aus einer sonstigen Vorschrift der 
Bayer.  Verfassung,  insbesondere nicht aus  dem 
Rechtsstaatsprinzip  (Art.  3)  hergeleitet  werden 
(VHG n. F. 6 II 27/34; vgl. a. BVerfGE 4,74 Leit
satz 6 sowie BVerwGE 3,145/147). Es ist im übrigen 
auch nicht richtig, daß in der allgemeinen Ver
waltungsgerichtsbarkeit  stets  mehrere  Instanzen 
gegeben sind (vgl. § 50 VGG, § 9 BVerwGG und 
für  das  Normenkontrollverfahren  §  25  VGG, 
BVerwGE 3,143).

b) Dagegen beanstandet der Antragsteller mit 
Recht die sich nach Art. 65 VersG> § 6 der Satzung 
a. F. ergebende personelle Zusammensetzung des 
Schiedsgerichts.

aa) Nach diesen Bestimmungen wird der Vor
sitzende von der Aufsichtsbehörde, d. h. dem 
Staatsministerium des Innern (Art. 8 VersG), aus
gewählt und ernannt; als einziges Erfordernis ist 
dabei festgelegt, daß er die Befähigung zum Rich
teramt haben muß. Es ist zwar, soweit ersichtlich, 
wohl üblich gewesen, Berufsrichter der Verwal
tungsgerichtsbarkeit als Vorsitzende der bei der 
Versicherungskammer  gebildeten  Schiedsgerichte 
zu bestellen, ein Zwang bestand aber nicht. Die 
Aufsichtsbehörde war bei der Auswahl „vollstän
dig frei“ (Schmitt, Das öffentliche Versicherungs
wesen — 1935 — Anm. zu Art. 65 Art. I, II VersG). 
Sie war es auch hinsichtlich der Abberufung; denn 
es war damals keine Zeitdauer vorgeschrieben, für 
die der Vorsitzende zu bestellen war und für die 
er von der Exekutive  nicht  abberufen  werden 
konnte. Es fehlte ihm also die persönliche Unab
hängigkeit. Nun kann zwar die Forderung nach 
der persönlichen Unabhängigkeit für Gerichtsmit
glieder, die nicht als Berufsrichter tätig sind, nicht 
unmittelbar aus Art.  87 Abs. 1  BV entnommen 
werden (VGH n.'F. 7 II 21/33—35); auch aus dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 BV) läßt sich kein all
gemeiner Grundsatz des Inhalts ableiten, daß ein 
Gremium, wenn es den Charakter eines Gerichts 
haben soll, ausnahmslos mit Richtern besetzt sein 
müsse, deren volle persönliche Unabhängigkeit ge
währleistet ist (VGH n. F. 7 II 21/36 und 107/111 f). 
Der Verfassungsgerichtshof hat aber in diesen bei-, 
den Entscheidungen bereits hervorgehoben, daß es 
rechtsstaatlichem Denken unerträglich erscheinen 
müsse, wenn die Exekutive bei einem Gericht, das 
als einzige gerichtliche Instanz über die Recht
mäßigkeit bestimmter Akte der öffentlichen Ge
walt zu entscheiden habe, die Möglichkeit besitze, 
jederzeit nach Belieben  Gerichtsmitglieder ihres 
Amtes zu entsetzen. Dieser Grundsatz muß auch 
hier durchgreifen. Das Schiedsgericht sollte als ein
zige Instanz „endgültig unter Ausschluß des Rechts
weges“ (Art. 64 VersG, § 5 Abs. 2 Satz 2 der Sat
zung) entscheiden, der Vorsitzende war, wie dar
gelegt, jederzeit abberufbar. Schon hieraus ergibt 
sich also, daß das auf Grund des Art. 65 Abs. 2 
VersG,  § 6  Abs. 2  der Satzung  a. F.  gebildete 
Schiedsgericht der Schlachtviehversicherung nicht
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als ein Gericht im Sinne der Bayer. Verfassung 
anerkannt werden kann.

bb) die Beisitzer des Schiedsgerichts und die 
Ersatzmänner werden „nach Maßgabe der Satzung 
jährlich berufen“, und zwar aus dem Kreis der 
„Anstaltsmitglieder“ (Art. 65 Abs. 3 und 4 VersG). 
Diese Vorschriften lassen eine verfassungskonforme 
Auslegung dahin zu,  daß die Beisitzer und die 
Ersatzmänner jeweils für den festen Zeitraum von 
einem Jahr bestellt werden müssen und während 
dieser Zeit nicht abberufbar sind. Die oben (aa) dar
gelegten verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen 
also hier nicht. Es erscheint  auch  unbedenklich, 
wenn das Versicherungsgesetz nach Art eines Rah
mengesetzes sich mehrfach auf grundsätzliche Re
gelungen beschränkt und die Ausfüllung im ein
zelnen der Satzung der jeweiligen Anstalt (Art. 9 
VersG), also dem autonomen Anstaltsrecht über
läßt (vgl. Schmitt a. a. O. Anm. 1 zu Art. 9 VersG, 
Schmitt-Lermann,  Die  Bayer.  Versicherungskam
mer in Vergangenheit und Gegenwart — 1950 — 
S. 41 ff sowie in BayVBl. 1955, 161 ff; VGH n. F. 
4 II 219/248 f). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, 
wenn Art. 65 Abs. 2 VersG bestimmt, daß die Be
rufung der Beisitzer im übrigen „nach Maßgabe 
der Satzung“ vorzunehmen  ist,  dieser  also  die 
nähere Regelung überläßt.

Mit den Anforderungen, die in einem Rechts
staat an ein Gericht zu stellen sind, ist es aber 
nicht vereinbar, daß die Satzung a. F. im § 6 Abs. 3 
sich auf eine Regelung beschränkte, nach der „die 
Beisitzer und die erforderlichen Ersatzmänner jähr
lich  vom  Landesausschuß  aus  den  Kreisen  der 
Schlachtenden benannt“ werden; denn das bedeu
tet, daß alle „Schlachtenden“ ohne Einschränkung 
als Schiedsgerichtsbeisitzer berufen werden konn
ten, also auch solche, die Mitglieder des Landes
ausschusses (Art. 4, 5 VersG) oder auch bei der 
Anstalt beschäftigt (Art. 6 VersG) waren. Daß letz
tere in Verfahren, in denen es um Streitigkeiten 
zwischen Anstaltsverwaltung und Versicherten geht, 
nicht als Richter mitwirken dürfen, liegt auf der 
Hand.  Aber auch der Landesausschuß,  der  der 
Versicherungskammer  nach  Art.  4  Abs. 1  VersG 
(§ 3 der Satzung) „bei der Verwaltung der Anstalt 
zur Seite steht“ und dem Art. 5 VersG und § 4 
der Satzung eine Anzahl wichtiger Funktionen zu
weisen, ist mit der Anstaltsverwaltung so eng ver
bunden,  daß  die  Ausschußmitglieder nicht dem 
Schiedsgericht angehören können, das als einzige 
Instanz über angefochtene Bescheide der Versiche
rungskammer  befinden  soll.  Eine  solche  Ver
quickung von Verwaltungs- und Rechtsprechungs
funktionen nimmt dem zur Entscheidung berufenen 
Gremium  den  Charakter  eines  Rechtsprechungs
organs  (vgl.  VGH  n. F.  4  II  30/42;  BVersGE 
3,377/381  f und 4,331/346;  Menger  a. a. O.  S. 48; 
Hesse, Der Rechtsschutz durch staatliche Gerichte 
im kirchlichen Bereich — 1956 — S. 121 mit zahl
reichen weiteren Nachweisen). Es ist deshalb auch 
die Regelung der Satzung a. F. über die Berufung 
der Beisitzer mit Art. 3 BV nicht vereinbar mit 
der  Folge,  daß  auch  aus  diesem  Grunde  das 
Schiedsgericht kein Gericht im Sinne der Verfas
sung sein konnte.

c) Es kommt hinzu, daß auch die Vorschriften 
über das Verfahren des Schiedsgerichts schwer
wiegende Mängel aufwiesen. Nach Art. 68 Abs. 1 
VersG, § 8 Abs. 1 der Satzung a. F. ruft die Ver
sicherungskammer „das Schiedsgericht zur münd
lichen Verhandlung ein“ und „verständigt den Be
schwerdeführer“. Dem Schiedsgericht war also die 
Terminsanberaumung  aus  der Hand genommen, 
der Vorsitzende war insoweit ausgeschaltet. Der 
Antragsteller weist mit Recht darauf hin, daß da
mit für die Versicherungskammer — also die An
fechtungsgegnerin — die Möglichkeit bestand, den 
Zeitpunkt der Verhandlung und Entscheidung hin

auszuzögern. Dadurch konnte aber auch die Zu
sammensetzung des im Einzelfall zur Entscheidung 
berufenen Gerichts beeinflußt werden, da es im 
Belieben der Versicherungskammer lag, ob sie das 
gerade amtierende Schiedsgericht „einberief“ oder 
damit wartete, bis die (einjährige) Amtszeit der 
Beisitzer abgelaufen war i/nd andere Beisitzer be
stellt waren. Ebensowenig wie der Behörde, die 
vor dem besonderen Verwaltungsgericht Beklagte 
ist, die Terminsanberaumung  überlassen  werden 
darf, kann ihr aber auch die Entscheidung darüber 
zukommen, ob und in welcher Höhe ihr Prozeß
gegner einen Kostenvorschuß zu leisten hat. Auch 
das ist eine Verfügung, die dem Richter Vorbe
halten bleiben muß. Art. 67 Abs. 2 VersG und § 7 
Abs. 2 der Satzung a. F. durften also diese Aufgabe 
nicht der Versicherungskammer zuweisen.

Die festgestellten Mängel der Verfahrensregelung 
zwingen ebenfalls zu dem Schluß, daß dem nach 
Maßgabe der Satzung a. F. berufenen „Schiedsge
richt“ der Charakter eines Gerichts, dessen Ent
scheidungen jeden  anderen  Rechtsweg  ausschlie
ßen sollen, nicht zukommen konnte.

d) Diesem Ergebnis kann nicht etwa entgegen
gehalten werden, daß in der Praxis als Vorsitzende 
nur Berufsrichter bestellt worden seien, deren Ent
scheidungsfreiheit durch die Möglichkeit der Ab
berufung nicht beeinflußt worden sei und deren 
einwandfreie Prozeßführung keinem Zweifel unter
legen habe, und daß auch faktisch niemals Mit
glieder des Landesausschusses oder Angestellte der 
Anstalt als Beisitzer berufen worden seien. Es be
darf keiner Erhebungen  darüber,  wie  sich  die 
Schiedsgerichte  der  Schlachtvieh Versicherung  je
weils zusammengesetzt haben. Denn ein Gremium, 
das nach seiner gesetzlichen Organisation und sei
nem gesetzlich vorgesehenen Verfahren kein Ge
richt im Sinne der Verfassung  ist,  kann  diese 
Eigenschaft nicht dadurch erlangen, daß jeweils im 
Einzelfall für eine unabhängige Besetzung gesorgt 
wird oder das bestimmte mit der Verfassung unver
einbare Verfahrensvorschriften tatsächlich nicht zur 
Anwendung gelangen (vgl. auch BVerfGE 4,331/351). 
Das Rechtsstaatsprinzip erfordert im übrigen auch, 
daß dem Rechtsunterworfenen der Weg zu einem 
Gericht offensteht, dessen Organisation und Ver
fahrensvorschriften keine Zweifel  an  der Unab
hängigkeit seiner Mitglieder und der Beachtung 
rechtsstaatlicher Grundsätze bei  der Verfah'rens- 
gestaltung aufkommen lassen. Daran fehlt es aber, 
wenn die für die Besetzung des Gerichts maßgeben
den Vorschriften auch nur die Möglichkeit dafür 
bieten, daß Richter von der Exekutive aus ihrem 
Amt abberufen werden und Personen, die mit der 
Verwaltung des Anfechtungsgegners im dargeleg- 
ten Sinne verbunden sind, mit richterlichen Funk
tionen betraut werden, oder wenn Verfahrensvor
schriften mit dem unter  c)  angegebenen Inhalt 
vorhanden sind (vgl. dazu VGH n. F. 7 II 21/37 
und 107/112, ferner BVerfGE 4,331/346).

3. Steht somit fest, daß — unter der Herrschaft 
der Satzung a. F. — das Schiedsgericht der Schlacht
viehversicherung weder ein „Schiedsgericht“ noch 
ein „besonderes Verwaltungsgericht“ im Sinne des 
§ 22 Abs. 1 Satz 1 VGG war, so folgt daraus, daß 
sein Vorhandensein und seine Entscheidungen nach 
der in dieser Gesetzesbestimmung enthaltenen Ge
neralklausel  den Weg zu den allgemeinen Ver
waltungsgerichten nicht versperren konnten (vgl. 
BVerfGE 4,331/344; BVerwGE 1,4/10; Knoll in DÖV 
1954, 263/268 und in JZ 1956, 358 ff; Huber, Wirt
schaftsverwaltungsrecht Bd. 2 S. 661; Hübner in 
DÖV 1952, 257/259). Die von der Versicherungskam
mer verhängten Ordnungsstrafen können also auch 
nach Vorliegen einer solchen „schiedsgerichtlichen“ 
Entscheidung noch Gegenstand einer Anfechtungs
klage sein. Dem „Schiedsgericht“ der Schlachtvieh-
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Versicherung kam lediglich der Charakter einer 
Verwaltungsstelle, nicht aber der eines Gerichts zu.

a) Es fragt sich nun, welche Auswirkungen diese 

Erkenntnis auf die im vorliegenden Verfahren an

gefochtenen Vorschriften des Versicherungsgesetzes 

und der Satzung a. F. hat. Es bedarf der Prüfung, 

ob Art. 64 VersG und § 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 

(Endgültigkeit  der  Entscheidung,  Ausschluß  des 

Rechtswegs) oder  Art. 65  VersG  (Zusammenset

zung des Schiedsgerichts) und die entsprechenden 
Organisationsbestimmungen der Satzung a. F. als 

verfassungswidrig  und  aufgehoben  zu  erachten 
sind.  Das  Bundesverfassungsgericht  hat  sich  in 

einem ähnlich gelagerten  Fall  mit  der  gleichen 
Frage zu befassen gehabt (BVerfGE 4,331/350); es 

ist zu dem Ergebnis gelangt,  daß nur die Norm, 

durch die das  Gremium  als  Gericht  qualifiziert 

werde,  nicht  aber  die  Organisationsnorm  nichtig 

sei. Dabei ist es von dem Grundsatz ausgegangen, 

daß der Wille des Gesetzgebers durch die verfas

sungsgerichtliche Entscheidung möglichst wenig be

einträchtigt werden solle, und hat dargelegt,  daß 
auf dem gewählten Weg die Beschwerdeausschüsse, 

um  die  es  damals  ging,  zwar nicht  als Verwal

tungsgerichte, wohl aber als „Organe der Selbst

kontrolle der Verwaltung“ ihre Bedeutung behal
ten hätten. Von diesem Grundsatz muß  auch im 

vorliegenden Verfahren ausgegangen werden. Durch 

die Feststellung, daß Art. 64 VersG und § 5 Abs. 2 

Satz  2  der  Satzung aufgehoben  sind,  ist hinrei
chende Gewähr dafür geboten,  daß  das  frühere 

„Schiedsgericht“  der  Schlachtviehversicherung  — 

trotz seines Namens — nicht mehr als ein Gericht 
angesehen wird, dessen Entscheidungen nach § 22 

Abs. 1  VGG  den  Verwaltungsrechtsweg  ausschlie

ßen. Wenn dies feststeht, ist es auch verfassungs

rechtlich unbedenklich, wenn das — kein Gericht 

darstellende — Gremium Mitglieder hatte, denen 

die persönliche Unabhängigkeit fehlte oder die in 
Verbindung zur Versicherungskammer standen, und 

wenn die Verfahrensvorschriften nicht denen eines 

C arichts  entsprachen.  Denn  voller  Rechtsschutz 
wird dem Beschwerdeführer,  wenn  er  sich  mit 

einer  solchen  schiedsgerichtlichen  Entscheidung 

nicht zufrieden geben will, dann im Verfahren vor 
den allgemeinen Verwaltungsgerichten zuteil. Aller

dings fehlt dann für die durch Satzungsänderung 

(s.  oben  I  3)  umgestalteten  Schiedsgerichte  eine 

dem  Art. 64  VersG  entsprechende  Klausel.  Einer 
solchen bedarf es aber auch nicht. Denn wenn das 

Schiedsgericht  der  Schlachtviehversicherung  auf 
Grund — gültiger — Satzungsänderung nach Zu

sammensetzung  und  Verfahren  nunmehr  rechts

staatlichen Anforderungen genügt (eine Frage, die 

hier nicht näher zu prüfen ist), so ergibt sich der 

Ausschluß  der  allgemeinen  Verwaltungsgerichts

barkeit ohne weiteres aus § 22 Abs. 1 Satz 1 (2. Halb
satz) VGG.

b) Ein Ausspruch des Inhalts, daß Art. 64 VersG 

und § 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung durch die Bayer. 

Verfassung aufgehoben worden sind, ist allerdings 

nur dann möglich, wenn diese Vorschriften nicht 

schon vorher — durch das Gesetz über die Ver

waltungsgerichtsbarkeit vom 25. 9.  1946 — aufge

hoben worden sind. Wäre dies der Fall, so müßte 

die Popularklage  als  gegenstandslos  abgewiesen 

werden (vgl. VGH n. F. 9 II 158/171). Der Verfas

sungsgerichtshof hat nun zwar in seiner Entschei

dung vom 22. 6. 1953 (VGH n. F. 6 II 107/114) aus

gesprochen, daß eine Satzungsbestimmung, nach der 

ein (nicht als Gericht im Sinne der Verfassung zu 

wertendes)  Schiedsgericht  endgültig  unter  Aus

schluß des Rechtswegs entscheidet, nach § 22 Abs. 2 

VGG  einer  verwaltungsgerichtlichen Klage nicht 

entgegengenstanden  habe,  und  daraus  gefolgert, 
daß  deshalb  auch  das  Ziel  des  Verfahrens  nach 

Art. 98 Satz 4 BV — Nichtigerklärung dieser Sat

zungsbestimmung — „auf keinen Fall erreicht wer

den könnte“. An dieser Schlußfolgerung kann aber 
nicht festgehalten werden. § 22 Abs. 2 VGG ermög

licht zwar im Einzelfall die Prüfung, ob eine Ent

scheidung  von  einem  als  Gericht  zu  wertenden 

Gremium oder von einer Verwaltungsbehörde er
lassen ist, und zwar auch dann, wenn das bisherige 

Recht die Entscheidung  als  endgültig  bezeichnet 

hatte. Insoweit hatten gesetzliche Vorschriften, die 

— wie Art. 64 VersG — den Rechtsweg ausschlie
ßen wollten, ihre generelle, jede Nachprüfung ver

hindernde  Wirksamkeit  eingebüßt.  Daß  Art. 64 
VersG und die inhaltlich gleiche Vorschrift in § 5 

Abs. 2 Satz 2  der  Satzung  aber aufgehoben 

waren,  ergab  sich  nicht  schon  mit  Inkrafttreten 

des Verwaltungsgerichtsgesetzes (§ 22 Abs. 2, § 135), 
sondern erst mit Inkrafttreten der Bayer. Verfas

sung  (Art. 186 Abs. 2).  Zwar bestimmte §  1  VGG 

bereits, daß  die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch 
„unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Ge

richte  (Verwaltungsgerichtshof  und  Verwaltungs

gerichte)“ ausgeübt wird. Diese Vorschrift sicherte 

aber (ebenso wie Art. IV der Kontrollrats-Prokla- 

mation Nr. 3) nur die sachliche Unabhängigkeit; sie 

ließ sich im übrigen auch nicht ohne weiteres auf 
die Schiedsgerichte und besonderen Verwaltungs

gerichte des § 22 Abs. 1 VGG anwenden (ebenso
wenig waren § 3 Abs. 2 und § 11 Abs. 3 und 4 VGG 

übertragbar).  Dafür,  daß  das  (vom Bayer.  Mi

nisterpräsidenten erlassene) Gesetz über die Ver

waltungsgerichtsbarkeit vom 25. 9. 1946 den Art. 64 
VersG  nicht  aufheben  wollte,  spricht  auch  die 

(ebenfalls  vom  Bayer.  Ministerpräsidenten  erlas
sene) Verordnung Nr. 85 zur Ausführung jenes Ge

setzes vom 27. 9. 1946 (GVB1. S. 291), die in Art. 4 

Nr. 23 lediglich die „Bescheide der Versicherungs
kammer  in  Angelegenheiten  der Gebäude

brand Versicherung nach Art. 62 VersG“  als  der 

Anfechtungsklage unterliegend besonders aufführt. 

Welchen  Mindestanforderungen  jedes  Gericht  — 

also auch ein Schiedsgericht und besonderes Ver
waltungsgericht i. S. des § 22 VGG — nach Zusam
mensetzung und Verfahren entsprechen mußte, um 

als Rechtsprechungsorgan  anerkannt  zu  werden, 

ergab sich vielmehr erst aus der Bayerischen Ver

fassung, und zwar — wie dargelegt — insbeson
dere aus ihrem das Rechtsstaatsprinzip verankern

den Art. 3 (vgl. dazu Bachof in SJZ 1949, 377/394 

unter VIII. Eyermann-Fröhler Anm. A I 1 a, bb — 

S. 67 — zu § 22 VGG; Knoll in DÖV 1954, 232/236 
unter  a;  siehe  auch  BVerfGE 4,331/342  unter  2). 

Erst mit Inkrafttreten der Bayer. Verfassung ergab 

sich,  daß das Schiedsgericht der Schlachtviehver

sicherung den bezeichneten Mindestanforderungen 
nicht entsprach und erst daraus folgte, daß Art. 64 

VersG und § 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung als der 

Verfassung entgegenstehend beseitigt waren  (Art. 
186 Abs. 2 BV).

4. Es  war  deshalb  auszusprechen,  daß Art. 64 
VersG und § 5 Abs. 2 Satz 2 der Satzung für die 

Bayer.  Schlachtviehversicherung vom  31.  10.  1936 

durch die Bayerische Verfassung aufgehoben wor

den sind. Soweit der Antragsteller eine solche Fest

stellung  noch  für  weitere  Vorschriften  des  Ver

sicherungsgesetzes und der Satzung a. F. begehrt, 

war sein Antrag abzuweisen.

Das Verfahren ist kostenfrei (§ 23 Abs. 1 VfGHG).

gez. Dr. Holzinger 
gez. Dr. Heitzer 

gez. Dr. Tenbörg 

Dr. Meder

Dr. Elsässer 

Dr. Stürmer 

Brandt 

Dr. Kolb 
Köhler

Druckfehlerberichtigung 
Im Bayerischen Straßen- und Wegegeseti (Bay 
StrWG) vom 11. Juli 1958 (GVB1. S. 147) muß es in 
Art. 23 Abs. 1 b statt 15 km richtig heißen: 15 m.
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